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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit diesem Bericht unterbreiten wir Ihnen den Entwurf zu einer Änderung des 
Mineralölsteuergesetzes und des Umweltschutzgesetzes. Gleichzeitig erhält der 
Bundesrat Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die Kommission beantragt, dem beiliegenden Entwurf zuzustimmen. 

8. April 2013 Im Namen der Kommission 

 Der Präsident: Eric Nussbaumer 
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Übersicht 

In den letzten Jahren hat der Bedarf an biogenen Treibstoffen weltweit stark zuge-
nommen. Die grosse Nachfrage hat eine stark wachsende, intensive Produktion von 
Rohstoffen für die Verarbeitung zu biogenen Treibstoffen zur Folge, die sich ver-
stärkt auf Mensch und Umwelt auswirkt. Vermehrt kommen biogene Treibstoffe auf 
den Markt, die hinsichtlich ihrer Produktion eine schlechte ökologische und soziale 
Bilanz aufweisen. Vor diesem Hintergrund beschloss die Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK-N), eine Kommissionsinitiative 
einzureichen. Diese verlangte, die indirekten Auswirkungen bei der Produktion von 
biogenen Treibstoffen und deren Rohstoffe gebührend zu berücksichtigen und mög-
lichst zu vermeiden. 

Die UREK-N arbeitete eine Gesetzesvorlage aus, die das geltende Recht verschärft. 
Die Kriterien, damit biogene Treibstoffe in der Schweiz von einer Steuererleichte-
rung profitieren können, wurden erweitert. Zudem wird der Bundesrat ermächtigt, 
ein zusätzliches Kriterium einzuführen, das sicherstellt, dass die Produktion von 
biogenen Treibstoffen nicht zu Lasten der Ernährungssicherheit erfolgt, sobald sich 
dazu internationale Standards durchsetzen. Sollten biogene Treib- und Brennstoffe 
in erheblichem Mass in der Schweiz in Verkehr gebracht werden, welche die Krite-
rien für die Steuererleichterung nicht erfüllen, so kann der Bundesrat eine Zulas-
sungspflicht festlegen. 

Die Kommission nahm den Entwurf am 8. April 2013 mit 14 zu 7 Stimmen bei 
3 Enthaltungen an. 
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Bericht 

1 Ausgangslage 

1.1 Vorgeschichte und parlamentarische Initiative, 
Arbeiten der Kommission und der Subkommission 

Dem vorliegenden Gesetzesentwurf ging die parlamentarische Initiative 08.480 
«Moratorium für Agrotreibstoffe» von Nationalrat Rudolf Rechsteiner voraus. Darin 
griff der Initiant die Konflikte Nahrungsmittelkonkurrenz und Menschenrechts-
verletzungen im Zusammenhang mit der Produktion von Agrotreibstoffen auf.1 Die 
parlamentarische Initiative forderte ein fünfjähriges Moratorium für die Einfuhr von 
biogenen Treibstoffen bzw. Rohstoffen zu deren Herstellung. Die Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK-N) prüfte die parla-
mentarische Initiative am 11. Mai 2009 und beschloss, ihr Folge zu geben. Bei ihrer 
Vorprüfung unterstützte die Schwesterkommission zwar die grundsätzliche Stoss-
richtung der Initiative, beurteilte aber die Massnahme eines Einfuhrmoratoriums 
nicht als zielführend. Die parlamentarische Initiative fand in der ständerätlichen 
Kommission keine Mehrheit und wurde später zurückgezogen. 

Im Anschluss entwarf die UREK-N eine Kommissionsinitiative, in welcher sie die 
grundsätzlichen Anliegen aus der parlamentarischen Initiative 08.480 aufnahm, 
allerdings auf die Forderung nach einem Moratorium verzichtete. Am 19. Oktober 
2009 beschloss sie, mit 22 zu 1 Stimme bei 2 Enthaltungen, die Kommissions-
initiative 09.499 auszuarbeiten. Die Schwesterkommission befürwortete die Initia-
tive und beschloss am 28. Januar 2010, dem Entscheid der UREK-N mit 9 zu 
0 Stimmen bei 4 Enthaltungen zuzustimmen. 

Die UREK-N beauftragte am 2. Februar 2010 eine Subkommission, einen Gesetzes-
vorentwurf im Sinne der parlamentarischen Initiative auszuarbeiten. Die sieben-
köpfige Subkommission setzte sich aus den Nationalräten Roger Nordmann (Präsi-
dent), Elmar Bigger, Laurent Favre, Bastien Girod, Beat Jans (ab 1. Juni 2010), Guy 
Parmelin, Rudolf Rechsteiner (bis 31. Mai 2010) und der Nationalrätin Elvira Bader 
zusammen. Die Subkommission trat zwischen März und Oktober 2010 fünf Mal 
zusammen und hörte Expertinnen und Experten verschiedener Fachbereiche an. Sie 
wurde von einer Arbeitsgruppe unter der Federführung des Departements für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), bestehend aus Mitarbeitenden 
des Bundesamts für Umwelt (BAFU), des Bundesamts für Energie (BFE), des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), des Bundesamts für Landwirtschaft 
(BLW), der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) und der Eidgenössischen Alko-
holverwaltung (EAV) unterstützt. 

Am 26. Oktober 2010 nahm die Subkommission mit 4 zu 2 Stimmen einen Vorent-
wurf zuhanden der Plenarkommission an. Diese stimmte dem Vorentwurf am 
9. November 2010 mit 17 zu 7 Stimmen zu und schickte ihn in die Vernehmlassung. 
Am 9. Mai 2011 nahm die Kommission Kenntnis von den Vernehmlassungs-

  

1 Agrotreibstoffe sind Treibstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen wie Bioethanol (z.B. aus 
Zuckerrohr oder Mais), Biodiesel (z.B. aus pflanzlichen Ölen von Raps, Soja oder Ölpal-
men) oder Biogas (aus der Vergärung oder Vergasung von Biomasse). Nachfolgend wird 
im vorliegenden Bericht der Begriff «biogene Treibstoffe» verwendet. 
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ergebnissen und beschloss, die Beratungen zur Vorlage zu sistieren. Für das weitere 
Vorgehen wollte sie die Antwort auf ein in der Zwischenzeit an den Bundesrat 
überwiesenes Postulat2 abwarten. An den Sitzungen vom 8. Januar und 8. April 
2013 bearbeitete sie den Entwurf in Kenntnis des Berichts in Erfüllung des Postu-
lats. Schliesslich beschloss die Kommission mit 14 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltun-
gen ihrem Rat zu beantragen, die vorliegende Vorlage anzunehmen. 

Eine Minderheit beantragt, auf die Vorlage nicht einzutreten. Sie ist der Meinung, 
angesichts der geringen Mengen von biogenen Treibstoffen, die in der Schweiz 
gehandelt werden, seien die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen und der damit 
verbundene Aufwand nicht verhältnismässig. Das geltende Recht sei der gegen-
wärtigen Situation angemessen und ausreichend. 

1.2 Marktsituation 

1.2.1 Angebot und Nachfrage global 

Die Bedeutung von erneuerbaren Rohstoffen in der Treibstoffproduktion hat in den 
vergangenen Jahren weltweit unter anderem aufgrund von staatlichen Förder-
massnahmen (z.B. Subventionen, Beimischquoten) aus Überlegungen des Klima-
schutzes und der Energieunabhängigkeit stark zugenommen. So verarbeiteten die 
Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2012 42 Prozent ihrer Maisproduktion 
(114 Mio. Tonnen) zu Ethanol-Treibstoff; anderthalbmal so viel wie fünf Jahre 
zuvor.3 In der Europäischen Union (EU) betrug der Anteil an biogenen Treibstoffen 
im Verkehr im Jahr 2010 4,7 Prozent, in Deutschland betrug er gar 5,7 Prozent und 
in Frankreich 6,1 Prozent.4 In der EU soll im Verkehrssektor der Anteil der erneuer-
baren Energien im Jahre 2020 10 Prozent betragen (vgl. Ziff. 1.3.2). 

Bioethanol ist international der bedeutendste biogene Treibstoff: 2011 wurden 
weltweit 86 Mia. Liter Bioethanol hergestellt. Die Bioethanolproduktion ist damit 
etwa viermal grösser als die Biodieselproduktion. Nahezu 87 Prozent der Produktion 
entfallen auf die USA (54 Mia. Liter) und Brasilien (21 Mia. Liter). In beiden Län-
dern ist der Grossteil für den Binnenmarkt bestimmt; Brasilien exportierte in 2009 
ca. 5 Milliarden Liter und war damit der weltweit grösste Exporteur.5 Zum Ver-
gleich: der gesamte fossile Treibstoffverbrauch der Schweiz beträgt rund 9 Mia. 
Liter.6 

Die Agrarflächen in den Industriestaaten reichen nicht aus, um den Bedarf an bioge-
nen Treibstoffen aus einheimischer Produktion zu decken. Um die Nachfrage befrie-
digen zu können, muss auf ausländische Rohstoffe zurückgegriffen werden. Die 
Produktion und der Handel von biogenen Treibstoffen sind zum globalen Geschäft 
geworden. In Anbetracht der grossen Palmölplantagen, die in Indonesien und 

  

2 Postulat 09.3611 «Reduktion der CO2-Emissionen durch Beimischung von Biotreib-
stoffen zu Treibstoffen», angenommen vom Nationalrat am 11. April 2011. 

3 U.S. Department of Agriculture 
(www.ers.usda.gov/data-products/feed-grains-database/; letzter Zugriff April 2013) 

4 Anteil der Biokraftstoffe am Kraftstoffverbrauch des Verkehrs - [tsdcc340], Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/ 
table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tsdcc340; letzter Zugriff April 2013) 

5 Mustafa Balat, Havva Balat (2009): Recent trends in global production and utilization of 
bio-ethanol fuel. Journal of Applied Energy 86. pp 2273–2282 

6 Mineralölsteuerstatistik 2012 gemäss Art. 33 Mineralölsteuergesetz 
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Malaysia errichtet werden, dürften diese Staaten in Zukunft eine wichtige Rolle im 
internationalen Handel mit Palmöl (unter anderem für die Herstellung von Biodie-
sel) einnehmen, ähnlich wie Brasilien heute beim Bioethanol. 

Eine zusätzliche Nachfrage nach biogenen Treibstoffen ist im Lufttransportsektor zu 
erwarten. Angesichts des kontinuierlichen Wachstums des Lufttransportsektors und 
der damit trotz technologischem Fortschritt verbundenen Zunahme der CO2-Emis-
sionen aus Luftfahrtquellen hat der Sektor ein grosses Interesse am grösstmöglichen 
Ersatz fossiler Treibstoffe durch solche biogenen Ursprungs. Insbesondere in der 
EU, welche seit 2012 den Luftverkehr in ihr Emissionshandelssystem einbezieht, ist 
der künftige Einsatz von Treibstoffen, bei welchen vom Anbau der Rohstoffe bis 
und mit der Nutzung der Treibstoffe weniger Treibhausgase anfallen und die damit 
nicht in die CO2-Bilanz der Unternehmen fallen, von grossem Interesse. Die Flugin-
dustrie rechnet damit, bis ins Jahr 2040 einen substanziellen Anteil ihres aktuell bei 
jährlich ca. 219 Mia. Liter liegenden Treibstoffverbrauchs aus biogenen Quellen 
decken zu können. 

1.2.2 Angebot und Nachfrage in der Schweiz 

Die Marktanteile von biogenen Treibstoffen in der Schweiz sind verglichen mit 
andern Ländern bescheiden. Der Marktdurchbruch wird erschwert durch die im 
Vergleich zu andern europäischen Staaten niedrigen Benzinpreise, die öffentlichen 
Diskussionen über die potenziell negativen Auswirkungen der Herstellung von 
biogenen Treibstoffen sowie die relativ hohen Anforderungen für die Gewährung 
der Steuererleichterung. Die Marktteilnehmer sind gegenüber den biogenen Treib-
stoffen zunehmend skeptisch. Zurzeit haben biogene Treibstoffe im Verkehrssektor 
ohne Steuererleichterungen kaum Marktchancen. 

In der Schweiz wurden im Jahr 2012 ca. 4,6 Mio. Liter Bioethanol an über 180 
Tankstellen in den Verkehr gebracht. Dies entspricht rund 1,2 Promille des gesamten 
jährlichen Benzinabsatzes. Seit der Schliessung des einzigen inländischen Bioetha-
nolherstellers im November 2008 ist die Schweiz ausschliesslich auf Bioethanol-
importe angewiesen. Das Bioethanol wurde anfänglich von Alcosuisse, dem Profit-
center der EAV,  aus Schweden und Norwegen bezogen, wo es aus Holzabfällen und 
damit ohne Konkurrenzierung der Nahrungs- und Futtermittelkette hergestellt wird. 
Seit dem 1. Oktober 2010 bietet der Bund keinen Bioethanoltreibstoff mehr an. Der 
Bioethanoltreibstoffmarkt wurde damit vollständig liberalisiert. 

Beim Biodiesel wurden in der Schweiz im Jahr 2012 ca. 12,4 Mio. Liter abgesetzt, 
was rund 4,1 Promille des gesamten Dieselölabsatzes entspricht. Rund 7,8 Mio. 
Liter Biodiesel wurden zum grössten Teil aus gebrauchten Pflanzenölen (Frittieröle) 
im Inland hergestellt. Die restlichen 4,6 Mio. Liter Biodiesel wurden importiert; sie 
stammten ausschliesslich aus gebrauchten Pflanzenölen. 

Im Jahr 2012 wurden in der Schweiz rund 7 Mio. kg Biogas als Fahrzeug-Treibstoff 
hergestellt. Biogas wird in das schweizerische Erdgasnetz eingespeist oder zu Treib-
stoffqualität aufbereitet und direkt an einer Biogastankstelle abgegeben. Der aus 
Abfällen und Produktionsrückständen hergestellte Biogas-Treibstoff entspricht gut 
37 Prozent des in der Schweiz total als Treibstoff abgesetzten Erdgases. 
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In vergangenen Jahren wurden grössere Mengen an Palmöl in Blockheizkraftwerken 
und Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen eingesetzt. Dieses Palmöl gilt im Sinne  
der Mineralölsteuergesetzgebung als Treibstoff für stationäre Anlagen, weil damit 
ein Motor angetrieben wird. Treibstoffe für solche stationäre Anlagen profitieren 
von Steuerrückerstattungen bzw. Steuerbegünstigungen, auch ohne die ökologischen 
und sozialen Kriterien für die Steuererleichterungen einhalten zu müssen (vgl. 
Ziff. 2.3.2). 

Zurzeit gelangen in der schweizerischen Zivilluftfahrt keine biogenen Treibstoffe 
zum Einsatz. Aufgrund seiner technischen Eigenschaften sowie der fehlenden Zulas-
sung für die meisten Flugzeugtypen scheidet Bioethanol als möglicher Treibstoff für 
kolbenmotorbetriebene Flugzeuge weitgehend aus. Diese Situation wird sich auch 
künftig kaum ändern. Grundsätzlich anders präsentiert sich die Lage bei biogenen 
Treibstoffen für strahlgetriebene Flugzeuge (Flugpetrol, Kerosin). Seit 2011 existie-
ren Standards für den Einsatz von Flugtreibstoffen mit einem biogenen Anteil von 
bis zu 50 Prozent im normalen Flugbetrieb. Die Luftfahrtindustrie rechnet mit einer 
kontinuierlichen Zunahme des Anteils biogener Flugtreibstoffe am Gesamtflugtreib-
stoffverbrauch von 1 Prozent im Jahr 2015 und 15 Prozent im Jahr 2020 auf bis zu 
50 Prozent im Jahr 2040. Bezogen auf die heute in der Schweiz getankte Treib-
stoffmenge entspricht dies einem künftigen jährlichen Bedarf von 875 Mio. Liter 
biogenem Flugtreibstoff. 

1.3 Förderung der Nachhaltigkeit von biogenen 
Treibstoffen 

Der weltweit zunehmende Bedarf an biogenen Treibstoffen hat Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt. Es wurden vermehrt Bedenken geäussert, dass diese Art der 
Treibstoffe nicht nachhaltig sei. In der Presse und der wissenschaftlichen Literatur 
erschienen Berichte über grossflächige Monokulturen, auf welchen die Rohstoff-
pflanzen für die Produktion von biogenen Treibstoffen angebaut werden und die 
Ernährungssicherheit gefährden. Im Zusammenhang mit der Errichtung von grossen 
Produktionsflächen wurden Menschenrechtsverletzungen bekannt. Kleinbauern und 
ihre Familien wurden von ihrem Besitz vertrieben. Der generell zunehmende Druck 
auf die bestehenden Agrarflächen führte dazu, dass Wälder gerodet wurden, um 
zusätzliche Flächen für die Viehweidung oder den Anbau anderer Rohstoffe zu 
gewinnen, was die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Biodiversität gefähr-
det. Nicht zuletzt haben Studien gezeigt, dass die Umweltbelastungen von biogenen 
Treibstoffen sehr unterschiedlich ausfallen und dass eine Reduktion bei den 
CO2-Emissionen vielfach einhergeht mit höheren Belastungen bei anderen Umwelt-
wirkungen im Vergleich zu fossilen Treibstoffen.7 So sind zum Beispiel die Brand-
rodung von Wäldern zur Schaffung von Ackerland oder der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln beim Anbau der Rohstoffpflanzen ausschlaggebend für die 
ungünstige Umweltbeurteilung. Aufgrund dieser ungelösten Probleme ist die 
anfängliche Euphorie für biogene Treibstoffe zumindest in Europa einer gewissen 
Skepsis gewichen, welche auch der Bundesrat teilt. Er formulierte im Bericht in 
Erfüllung des Postulats 09.3611 seine Vorbehalte bezüglich der Förderung biogener 

  

7 Rainer Zah et al. (2007): Ökobilanz von Energieprodukten. Ökologische Bewertung von 
Biotreibstoffen EMPA. und Mireille Faist Emmenegger et al. (2012): Harmonisation and 
extension of the bioenergy inventories and assessment. EMPA. 
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Treibstoffe und hielt fest, dass eine verstärkte Förderung aufgrund der bestehenden 
Risiken unerwünscht und somit kein Ziel des Bundesrates sei.8 In Europa entstanden 
verschiedene Ansätze, um die Produktion von biogenen Treibstoffen nachhaltig zu 
gestalten und, anstatt die biogenen Treibstoffe generell, deren Nachhaltigkeit zu 
fördern. 

1.3.1 Internationale Ansätze 

Die Bestrebungen, Nachhaltigkeitskriterien für biogene Treibstoffe zu definieren 
und diese wirkungsvoll anzuwenden, haben in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Seit wenigen Jahren sind verschiedene private Standards in Erarbeitung, 
welche sich mit Nachhaltigkeitskriterien für biogene Treibstoffe befassen. Auf 
internationaler Ebene ist noch kein Standard auszumachen, der sich in naher Zukunft 
durchsetzen könnte, obwohl einige durchaus vielversprechend sind und es sich 
lohnt, deren Entwicklung zu verfolgen. 

In der Folge werden einige wichtige Initiativen beschrieben, bei denen die Schweiz 
an der Erarbeitung beteiligt ist. Diese haben gemeinsam, dass es bisher noch nicht 
gelungen ist, die indirekten Auswirkungen der Produktion von biogenen Treibstof-
fen befriedigend zu berücksichtigen. Die Liste ist nicht abschliessend (es gibt wei-
tere Standards wie z.B. Verified Sustainable Ethanol, Better Sugarcane Initiative 
oder das skandinavische Umweltzeichen Nordischer Schwan für Bioethanol). 

Runder Tisch zu nachhaltigen biogenen Treibstoffen 
(Roundtable on Sustainable Biofuels, RSB) 

Der RSB ist eine internationale Initiative von Produzenten, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Nichtregierungsorganisationen, die vom Energy Center der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) geleitet wurde und einen Nachhaltig-
keitsstandard sowie ein Zertifizierungssystem für biogene Treibstoffe entwickelt hat. 
Ein Label bestätigt, dass die zertifizierten biogenen Treibstoffe die Anforderungen 
des RSB bezüglich Klimaschutz, wirtschaftlicher Entwicklung sowie Energie- und 
Ernährungssicherheit einhalten und ausserdem ökologische und soziale Kriterien 
erfüllen. 

Der RSB-Standard deckt sämtliche Bereiche von der Produktion der Rohstoffe bis 
zur Verwendung des Treibstoffs ab. Es wurden zwölf allgemeine Grundsätze defi-
niert, so etwa im Hinblick auf die Einbindung lokaler Akteure, die Verminderung 
der Treibhausgasemissionen, die Erhaltung der Ökosysteme und die Ernäh-
rungssicherheit. Konkretisiert werden diese Grundsätze durch präzisere Kriterien, 
deren Einhaltung mittels Konformitätsindikatoren überprüft werden kann. 

Das Label, welches die Einhaltung des Standards bestätigt, wird von einer unabhän-
gigen Drittpartei verliehen. Der Zertifizierungsprozess umfasst ein Risikomanage-
mentmodell, das eine verstärkte Kontrolle risikobehafteter Tätigkeiten ermöglicht. 

  

8 Der Schweizerische Bundesrat (2012): Beimischung von biogenen Treibstoffen zu 
fossilen Treibstoffen. Bericht in Erfüllung des Postulates 09.3611 «Reduktion der 
CO2-Emissionen durch Beimischung von Biotreibstoffen zu Treibstoffen» von National-
rat Jacques Bourgeois vom 11. Juni 2009. 
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Die verschiedenen Rückverfolgungssysteme (getrennte Warenflüsse, Massenbilanz9, 
etc.) sind definiert und anwendbar. Erste Projekte konnten bereits zertifiziert 
werden. 

Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie 
(Sustainability criteria for bioenergy, ISO-Norm) 

Unter der Leitung des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und der Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) wurde auf internationaler Ebene ein Nor-
mierungsprozess initiiert. Dieser beinhaltet die Standardisierung im Bereich von 
Nachhaltigkeitskriterien bei der Herstellung und der Anwendung von Bioenergie. 
Ziel ist die Schaffung einer internationalen privatrechtlichen Norm der Internatio-
nalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, 
ISO). 

Die Norm soll die folgenden Aspekte abdecken: Begriffsdefinitionen, Klima (Treib-
hausgase), Umweltaspekte (einschliesslich Biodiversität), soziale Aspekte, wirt-
schaftliche Aspekte sowie Überprüfung und Auditierung. Indirekte Auswirkungen10 
der Bioenergie werden nicht berücksichtigt. Ein erster Normentwurf zirkulierte Ende 
2012. Aus Sicht der Schweiz ist der Entwurf zu schwach, weshalb das Spiegelkomi-
tee der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV) den Entwurf abgelehnt hat. 

Globale Partnerschaft für Bioenergie 
(Global Bioenergy Partnership, GBEP) 

GBEP wurde auf Initiative der G8-Staaten11 gegründet und vereinigt sowohl lokale 
wie auch internationale Vertreter aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Die 
Aktivitäten basieren auf drei strategischen Pfeilern – Energie- und Ernährungs-
sicherheit, nachhaltige Entwicklung und Klimaänderung – und werden durch die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) koor-
diniert. 

Es wurden 24 Indikatoren für die Beurteilung der Nachhaltigkeit von Bioenergie 
erarbeitet, je 8 zu ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten. Die Indika-
toren sollen politische Entscheidungsträger bei der Erarbeitung von entsprechenden 
Regulierungen unterstützen. 

  

9 Ein Massenbilanzsystem erlaubt es, Lieferungen von Rohstoffen oder biogenen Treibstof-
fen mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitseigenschaften zu mischen. Die beigemischte 
Menge an biogenen Treibstoffen, welche die Kriterien erfüllen, muss der Menge entspre-
chen, die dem Gemisch entnommen werden kann (analog zur Handhabung von Öko-
strom); d.h. die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch entnommen werden, 
muss dieselben Nachhaltigkeitseigenschaften in denselben Mengen haben, wie die Sum-
me sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch zugefügt werden. 

10 Indirekte Auswirkungen beinhalten insbesondere folgende Aspekte: Gefährdung der 
Ernährungssicherheit, indirekte Landnutzungsänderungen (z.B. Rodung von Wäldern, um 
zusätzliches Agrar- oder Weideland zu gewinnen) und Vertreibung der lokalen Bevöl-
kerung. 

11 Die Gruppe der Acht (G8) fasst die grössten Industrienationen der Welt zusammen: 
Deutschland, die Vereinigten Staaten, Japan, das Vereinigte Königreich, Kanada, Frank-
reich, Italien und Russland. Sie bezeichnet sich selbst als ein «Abstimmungsforum», das 
Fragen der Weltwirtschaft im Konsens erörtert. 
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1.3.2 Ansätze in Europa 

Die EU hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 20 Prozent ihres gesamten Energiebe-
darfs bis 2020 durch erneuerbare Energien aus Biomasse, Wasser, Wind und Sonne 
zu decken. Im Verkehrsektor soll der Anteil an erneuerbaren Energien 10 Prozent 
betragen. Um diese übergeordneten Ziele zu erreichen, legt die Richtlinie zur Förde-
rung erneuerbarer Energien (Renewable Energy Directive, RED)12 für die EU-Mit-
gliedstaaten einen gemeinsamen Rahmen fest. In der RED werden verbindliche 
nationale Ziele für den Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Bruttoendenergieverbrauch und für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quel-
len im Verkehrssektor festgelegt. Die Etablierung entsprechender Anreizsysteme ist 
den Mitgliedstaaten überlassen. 

Ferner werden Kriterien für die Nachhaltigkeit von biogenen Treibstoffen und 
flüssigen biogenen Brennstoffen vorgeschrieben, die für die Anrechnung an die 
Zielerreichung erfüllt sein müssen. So ist der Anbau auf Flächen mit hohem Wert 
für die biologische Vielfalt (Primärwald und andere bewaldete Flächen, Natur-
schutzgebiete, Grünland mit grosser biologischer Vielfalt) oder hohem Kohlenstoff-
bestand (Feuchtgebiete, kontinuierlich bewaldete Gebiete, Torfmoore) verboten. 
Auch sind Mindestanforderungen für den guten landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand der Produktionsflächen festgehalten.13 Die biogenen Treibstoffe 
müssen eine Treibhausgasreduktion von derzeit 35 Prozent aufweisen (50 Prozent ab 
2017; 60 Prozent ab 2018). Bezüglich Ernährungssicherheit, Erhalt der Waldflächen 
und Bodenrechte legt die RED keine Kriterien fest, sieht aber eine regelmässige 
Berichterstattung der EU-Kommission vor, welche diese Aspekte einschliesst. Die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung und sozial annehmbare Produktionsbedingungen 
werden in der RED nicht aufgegriffen. 

Die Wirtschaftsteilnehmer sind verpflichtet, die Einhaltung der Nachhaltigkeitskrite-
rien unter Verwendung eines Massenbilanzsystems nachzuweisen. Sie müssen 
ausserdem für eine angemessene unabhängige Überprüfung sorgen und nachweisen, 
dass eine solche Überprüfung erfolgt ist.14 

Die Umsetzung der RED ist den Mitgliedstaaten überlassen. So hatte beispielsweise 
Deutschland in der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung15 (für Treibstoffe) und 
in der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung16 (für flüssige Brennstoffe) als 
erstes europäisches Land die Umsetzung der RED geregelt. In beiden Verordnungen 

  

12 Richtlinie 2009/28/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschliessenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG. ABl. L 140 
vom 5.6.2009. S. 16. 

13 Vgl. die so genannte «Cross-Compliance», auch Auflagenbindung genannt, mit welcher 
Direktzahlungen an Landwirte an die Erfüllung von Auflagen im Bereich Umweltschutz, 
Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit und Tierschutz sowie den Erhalt 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche in gutem Bewirtschaftungs- und Umweltzustand 
gebunden sind (gemäss Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 
2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe). 

14 Vgl. Art. 18 Abs. 1 und Abs. 3 Richtlinie 2009/28/EG. 
15 Bundesgesetzblatt Teil I G 5702, Bonn 5.10.2009 Nr. 65; Verordnung über Anforderun-

gen an eine nachhaltige Herstellung von Biokraftstoffen. 
16 Bundesgesetzblatt Teil I, Bonn 29.7.2009 Nr. 46: Verordnung über Anforderungen an 

eine nachhaltige Herstellung von flüssiger Biomasse zur Stromerzeugung. 
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wird die Anerkennung von Nachweisen, welche die Einhaltung der Nachhaltigkeits-
kriterien der RED garantieren, konkretisiert. Zudem wird die unabhängige Überprü-
fung mittels Zertifizierungssystemen vorgeschrieben. Schweden hatte bisher einen 
anderen Weg verfolgt. Die Regierung schloss 2007 mit Brasilien einen Vertrag zum 
Bezug von Bioethanol aus Zuckerrohr ab. 

Alle Ansätze in Europa (und auch weltweit) folgen dem Prinzip der Förderung. 
Marktzulassungsbeschränkungen werden derzeit nicht in Betracht gezogen. 

Das Europäische Komitee für Normung (Comité Européen de Normalisation, CEN) 
hat einzelne Teile der RED aufgenommen und dazu eine Norm erarbeitet.17 Die 
Norm ist darauf ausgerichtet, als Instrument für die Umsetzung der RED in Europa 
zu dienen. 

Aktuelle Entwicklungen in der EU 

Die EU-Kommission kommt in ihrer Folgenabschätzung vom 17. Oktober 2012 zum 
Schluss, dass konventionelle biogene Treibstoffe den Ausstoss von Kohlendioxid 
aufgrund von indirekten Landnutzungseffekten erhöhen und wegen der hohen Kos-
ten keine langfristige Alternative zu fossilen Treibstoffen darstellen. Sie will deshalb 
die bisherige Politik restriktiver ausgestalten.18 

Die Kommission schlägt dem Parlament und dem Rat vor, maximal die Hälfte des 
10 %-Ziels durch den Einsatz von biogenen Treibstoffen der ersten Generation 
zuzulassen. Die andere Hälfte des Ziels soll durch fortgeschrittene biogene Treib-
stoffe, basierend auf Rohstoffen, die nicht der Futter- und Nahrungsmittelerzeugung 
dienen, und durch andere erneuerbare Energien im Verkehrsbereich erreicht werden. 
Ausserdem sieht der Entwurf eine Reduktion von mindestens 60 % der Treibhaus-
gasemissionen für Anlagen vor, die nach dem 1. Juli 2014 in Betrieb genommen 
werden (bisher: 1. Januar 2018). Gemäss Entwurf sollen Treibstoffe aus Algen, 
Stroh, Hofdünger, Klärschlamm u.a. sowie andere erneuerbare flüssige oder gasför-
mige nicht-biogene Treibstoffe vierfach und Altspeiseöle, tierische Fette sowie 
holzige Biomasse u.a. doppelt an die Zielerreichung angerechnet werden. Zudem 
sollen gemäss Ansicht der Kommission biogene Treibstoffe erster Generation ab 
2020 nicht mehr subventioniert werden. Nach 2020 sollen nur fortgeschrittene 
biogene Treibstoffe mit geringen Effekten auf indirekte Landnutzungsänderungen 
gefördert werden. Die Kommission stellt dafür Emissionsfaktoren in Aussicht, 
womit indirekte Landnutzungsänderungen ab 2021 in der Berechnung der Treib-
hausgasemissionen biogener Treibstoffe berücksichtigt werden könnten.19 

  

17 insbesondere in Zusammenhang mit den Art. 17 und 18 der Richtlinie 2009/28/EG. 
18 Vgl. Commission Staff Working Document of 17 October 2012 Impact Assessment 

accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels 
and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from rene-
wable sources, SWD(2012) 343 final. 

19 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und 
zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, KOM(2012) 595 endg. 
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1.4 Einsatz der Schweiz für die Nachhaltigkeit 
von biogenen Treibstoffen 

1.4.1 Steuererleichterung für nachhaltig produzierte 
biogene Treibstoffe 

In der Schweiz werden seit Inkrafttreten der Änderung des Mineralölsteuergeset-
zes20 am 1. Juli 2008 biogene Treibstoffe von der Steuer befreit, sofern die ökolo-
gischen und sozialen Mindestanforderungen erfüllt sind. Sowohl inländische  
Hersteller als auch Importeure müssen nachweisen, dass ihre Treibstoffe die Min-
destanforderungen an die positive ökologische Gesamtbilanz und an die sozial 
annehmbaren Produktionsbedingungen erfüllen.21 

Biogene Treibstoffe müssen vom Anbau bis zum Verbrauch mindestens 40 Prozent 
weniger Treibhausgasemissionen erzeugen als fossiles Benzin, sie dürfen die 
Umwelt nicht erheblich mehr belasten als fossiles Benzin, und der Anbau der erneu-
erbaren Rohstoffe darf die Erhaltung der Regenwälder und der biologischen Vielfalt 
nicht gefährden. Zudem müssen bei Anbau und Produktion zumindest die Kernüber-
einkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eingehalten werden. 
Treibstoffe aus Palmöl, Sojaöl oder Getreide erfüllen die ökologischen Mindestan-
forderungen in der Regel nicht. Für Treibstoffe aus biogenen Abfällen oder Rück-
ständen aus der Produktion oder Verarbeitung von land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, die nach dem Stand der Technik hergestellt werden, gelten die ökolo-
gischen Mindestanforderungen in jedem Fall als erfüllt.22 Für die biogenen Treib-
stoffe sind die schweizerischen Anforderungen für eine Steuererleichterung im 
Vergleich zu den Anforderungen für die Anrechenbarkeit von biogenen Treibstoffen 
an die Ziele in der EU höher (vgl. Ziff. 1.3.2). 

Das BAFU und das SECO prüfen, ob die jeweiligen ökologischen und sozialen 
Kriterien eingehalten werden. Die EZV entscheidet anschliessend über die Steuerer-
leichterung. Die Gesuche, welche bis heute bewilligt werden konnten, betrafen 
ausschliesslich biogene Treibstoffe aus Abfällen und Produktionsrückständen. 

Das Nachweisverfahren für die ökologischen Mindestanforderungen ist anspruchs-
voll. Da die Schweiz im internationalen Vergleich nur ein geringes Nachfragevolu-
men auslöst, bestand bis anhin für die Produzenten kein genügender Anreiz zur 
Lieferung der für die Steuererleichterung nötigen Angaben. Bisher hat – mit Aus-
nahme der Gesuche betreffend Abfälle und Produktionsrückstände – noch kein 
Gesuch das Steuererleichterungsverfahren vollständig durchlaufen. Biogene Treib-
stoffe, welche die ökologischen und sozialen Mindestanforderungen nicht erfüllen, 
können in der Schweiz auf den Markt gebracht werden. Sie profitieren jedoch von 
keiner Mineralölsteuererleichterung und sind deshalb bei gegenwärtigen Preisver-
hältnissen im Verkehrsbereich gegenüber fossilen Treibstoffen nicht konkurrenz-
fähig (Ausnahme: Palmöl in stationären Anlagen, vgl. Ziff. 2.3.2). Daraus erklärt 
sich unter anderem der im Ziff. 1.2.2 beschriebene kleine Marktanteil im Promille-
bereich. 

  

20 MinöStG; SR 641.61 
21 Art. 12b MinöStG sowie Art. 19a bis 19h Mineralölsteuerverordnung (MinöStV; 

SR 641.611) sowie Treibstoffökobilanz-Verordnung (TrÖbiV; SR 641.611.21). 
22 Art. 19b MinöStV 
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1.4.2 Unterstützung und Förderung internationaler 
Nachhaltigkeitsinitiativen 

Die Schweiz setzt sich seit geraumer Zeit für die Schaffung internationaler Stan-
dards ein (vgl. Ziff. 1.3.1). So unterstützt sie zum Beispiel den Roundtable on 
Sustainable Biofuels. Die Schweiz engagiert sich des weiteren bei der Global Bio-
energy Partnership, bei welcher die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der UNO (FAO) das Sekretariat führt. Weiter ist die Schweiz aktiv an der Erarbei-
tung von Normen zum Thema nachhaltige Bioenergie beteiligt, namentlich beim 
(CEN) und bei der (ISO). 

Der Bundesrat wurde am 2. Juni 2010 mit einem Postulat23 beauftragt zu prüfen, wie 
er sich international für die Entwicklung und Anwendung von Nachhaltigkeitskrite-
rien für biogene Treibstoffe und für entsprechende Standards sowie international 
anerkannte Labels weiterhin und verstärkt einsetzen kann. Der Bundesrat anerkennt 
die grosse Bedeutung von internationalen Nachhaltigkeitsstandards als wichtiges 
Instrument für die nachhaltige Produktion von biogenen Treibstoffen. Er hat in 
seiner Stellungnahme zum Postulat am 26. Mai 2010 festgehalten, dass sich der 
Bund bereits heute auf internationaler Ebene für die Entwicklung und Anwendung 
von Nachhaltigkeitskriterien für biogene Treibstoffe engagiert, dass er sein Enga-
gement aufrecht erhalten und im Rahmen der bestehenden finanziellen Möglich-
keiten verstärken will. 

1.4.3 Bestrebungen zur Umsetzung des UNO Pakts I 

Die Schweiz hat sich im Rahmen des UNO Pakts I24 zur Verwirklichung der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte unter Ausschöpfung all ihrer Möglich-
keiten und mit allen geeigneten Mitteln verpflichtet. Darunter fällt auch das Recht 
auf angemessene Ernährung. Allerdings bezieht sich der UNO Pakt I wie alle Men-
schenrechtsübereinkommen primär auf das Verhältnis des Staates zu seinen eigenen 
Bürgern bzw. zu den sich auf seinem Territorium aufhaltenden Menschen. Es ist 
umstritten, ob und inwiefern sich aus dem UNO Pakt I eine Verpflichtung von 
Staaten, zur Verwirklichung der Pakt-Rechte in anderen Staaten beizutragen bzw. 
ihr nicht entgegenzuwirken, ableiten lässt. Weil die Anliegen der vorliegenden 
parlamentarischen Initiative vorwiegend auf private Produzenten und Importeure 
abzielen, ist der UNO Pakt I nicht unmittelbar relevant. 

Der UNO-Sonderbeauftragte für «Business and Human Rights» John Ruggie hält 
aber die Staaten dazu an, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln 
Missbräuche im Ausland durch im Inland domizilierte Firmen zu verhindern. In 
Bezug auf staatliche Schutz- und Regulierungspflichten entwickelt John Ruggie 
allgemeine Verhaltensprinzipien und Politikgrundsätze. Diese waren zur Zeit der 
Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs noch sehr unspezifisch und enthielten keine 
Kriterien, die sich explizit auf die für die Umsetzung der parlamentarischen Initia-

  

23 10.3349 «Biogene Treibstoffe. Internationale Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien». 
Postulat überwiesen von Ständerat am 2. Juni 2010. 

24 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte; SR 0.103.1. 
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tive wesentlichen Themen bezogen.25 Es gibt jedoch Initiativen zur Stärkung einer 
weiteren von Ruggie untersuchten Dimension – der Verantwortung von Unterneh-
men, Menschenrechte zu respektieren –, welche sich konkret mit der Frage des 
Einflusses von Unternehmensaktivitäten auf Ernährungssicherheit und Bodenrechte 
befassen. Hier sind die Arbeiten des Institute for Human Rights and Business in 
London hervorzuheben, die von der Schweiz unterstützt werden. Ziel dieser Projekte 
ist es, best practices und ein sektorenübergreifendes Human Rights Impact Assess-
ment zu entwickeln. Noch sind diese Arbeiten nicht abgeschlossen, weshalb ledig-
lich auf deren Potential als zukünftiger allgemeiner Standard zur «guten Unterneh-
mensführung» im Bereich Menschenrechte verwiesen werden kann. 

1.5 Verpflichtungen der Schweiz 

1.5.1 Internationale Handelsverpflichtungen 

Steuererleichterungen für biogene Treibstoffe, geknüpft an die Einhaltung ökologi-
scher und sozialer Kriterien, sind mit den internationalen Handelsverpflichtungen 
der Schweiz vereinbar. Voraussetzung dafür ist eine nicht-diskriminierende Umset-
zung solcher Fördermassnahmen. 

Aus Sicht der internationalen Handelsverpflichtungen der Schweiz wären vor allem 
einschränkende Bestimmungen zur Marktzulassung problematisch. Sofern die 
Schweiz die Verwendung von biogenen Treib- und Brennstoffen in der Schweiz 
einschränken möchte, müsste dies im Einklang mit den internationalen Verpflich-
tungen erfolgen, welche sie in der WTO sowie gegenüber der EU und anderen 
Freihandelspartnern eingegangen ist. Dies würde insbesondere eine nicht-diskri-
minierende Umsetzung der Einschränkungen voraussetzen. Die Einschränkung der 
Marktzulassung darf nicht darin resultieren, dass faktisch nur Produzenten aus 
gewissen Ländern die Kriterien erfüllen oder den Nachweis der Kriterienerfüllung 
erbringen können. Die Schweiz könnte eine Einschränkung des Inverkehrbringens 
eines ausländischen Produkts in der Schweiz nicht dadurch rechtfertigen, dass die 
Gesetzgebung anderer Länder nicht ihren Werten oder ihrem Recht entspräche. 
Restriktionen müssten einen Bezug zum Produkt aufweisen und dürften sich nicht 
auf die allgemeinen Rahmenbedingungen eines anderen Landes abstützen. 

Auch wenn die Schweiz eine nicht-diskriminierende Einschränkung umsetzen 
würde, wäre dennoch nicht auszuschliessen, dass die Schweiz bei einer solchen 
Regelung in der WTO oder in bilateralen Verhältnissen vor allem aufgrund der 
Bedingung, man dürfe nur die am wenigsten handelshemmenden Massnahmen 
ergreifen, angegriffen würde. Deshalb ist darauf zu achten, dass Einschränkungen 
der Marktzulassung erst in Betracht gezogen werden, wenn Steuererleichterungen 
nicht mehr ausreichen, um biogene Treibstoffe, welche ökologischen und sozialen 
Mindestanforderungen nicht genügen, vom Markt fernzuhalten. Länder, die von den 
Schweizer Einschränkungen des Inverkehrbringens von biogenen Treib- und Brenn-
stoffen effektiv oder potentiell betroffen wären, könnten in der WTO ein Streit-
schlichtungsverfahren gegen die Schweiz initiieren. Dies könnte bei einem für die 

  

25 John Ruggie: State obligations to provide access to remedy for human rights abuses by 
third parties, including business: an overview of international and regional provisions, 
commentary and decisions, UN-Document A/HRC/11/13/Add.1, 15. Mai 2009. 
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Schweiz negativen Ausgang dazu führen, dass die Schweiz ihre Gesetzgebung 
anpassen oder rückgängig machen müsste oder mit Strafzöllen belegt würde. 

Gegenüber der EU und den Freihandelspartnern müsste die Schweiz möglicherweise 
in Konsultationen treten, weil sie für das Inverkehrbringen ausländischer biogener 
Treib- und Brennstoffe gegenüber heute den administrativen Aufwand deutlich 
erhöhen würde, was zu Verhandlungen mit offenem Ausgang führen würde. Es ist 
davon auszugehen, dass das bilaterale Verhältnis mit zahlreichen Freihandelspart-
nern belastet würde. Zudem würde der Handlungsspielraum für Verhandlungen mit 
weiteren potentiellen Freihandelspartnern (z.B. Indonesien und Malaysia) erheblich 
eingeschränkt. 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf werden diese Aspekte grundsätzlich berücksich-
tigt. Erst wenn die erweiterten Kriterien für die Steuererleichterung nicht mehr 
ausreichen, um biogene Treibstoffe, welche ökologischen und sozialen Mindestan-
forderungen nicht genügen, vom Markt fernzuhalten, kann der Bundesrat Zulas-
sungsbeschränkungen einführen. 

1.5.2 Abbau technischer Handelshemmnisse 

Das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse26 misst der Vermeidung 
von technischen Handelshemmnissen oberste Priorität zu. Dies widerspiegelt sich 
auch in den im Rahmen der THG-Revision von 2009 eingeführten Ergänzungen zu 
Artikel 4 THG (Ausgestaltung technischer Vorschriften), d.h. in den Prinzipien über 
den Erlass von Produktevorschriften. So wurde in Artikel 4 Absatz 6 THG neu eine 
Bestimmung aufgenommen, wonach eine Zulassungspflicht für ein Produkt nur 
vorgesehen werden darf, wenn dies für die Wahrung überwiegender öffentlicher 
Interessen nach Artikel 4 Absatz 4 THG unerlässlich ist. Die Adressaten dieser 
Rechtsnorm sind Gesetz- und Verordnungsgeber. 

Artikel 16a Absatz 2 THG zählt alle diejenigen Fälle auf, in denen das «Cassis de 
Dijon»-Prinzip – wonach Produkte, die in der EU bzw. im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) rechtmässig in Verkehr sind, grundsätzlich auch in der Schweiz 
ohne vorgängige zusätzliche Kontrollen frei zirkulieren können – keine Anwendung 
findet. Aufgeführt sind unter anderem Produkte, die einer Zulassungspflicht unter-
liegen (Bst. a). Da Zulassungsverfahren insbesondere für diejenigen Produkte beste-
hen, von denen eine potenziell hohe Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Mensch, Tier oder für die Umwelt ausgeht, sind Produkte, die nach schweizerischem 
Recht einer Zulassung bedürften, von der Anwendung des «Cassis de Dijon»-
Prinzips ausgenommen. 

Dem Sinn des THG entsprechend sind Zulassungspflichten auf diejenigen Fälle zu 
beschränken, in denen sie zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 4 unerlässlich sind und mit weniger einschneidenden 
Massnahmen (z.B. Steuererleichterungen als Förderungsmassnahmen) nur ein unge-
nügender Schutz erzielt werden könnte. 

Mit einer wörtlichen Umsetzung der parlamentarischen Initiative der UREK-N 
würde der im Rahmen der THG-Revision manifestierte Wille, neue Zulassungs-
pflichten für Produkte nur nach den restriktiven Kriterien von Artikel 4 Absatz 6 

  

26 THG; SR 946.51 



 5753 

THG vorzusehen, bereits nach kurzer Zeit wieder in Frage gestellt. Der vorliegende 
Gesetzesentwurf weicht aus diesen Gründen vom Wortlaut der parlamentarischen 
Initiative ab und verzichtet vorerst auf Zulassungsbeschränkungen für biogene 
Treibstoffe. 

1.6 Vernehmlassungsergebnisse 

Der Vorentwurf wurde vom 25. November 2010 bis am 10. März 2011 in die Ver-
nehmlassung gegeben. Eine deutliche Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden 
stimmte den Vorschlägen zu, mit denen die Kriterien für die Steuererleichterung 
erweitert und bei Bedarf Zulassungsbestimmungen eingeführt werden sollen. Die 
Kantone beurteilten die Vorlage generell positiv, sie erachten insbesondere das 
zweistufige Vorgehen (Steuererleichterung und Marktzulassung) und die Stossrich-
tung als sinnvoll und zweckmässig. Kritik am Vorentwurf der Kommission äusser-
ten einerseits verschiedene Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Sie beur-
teilen die vorgesehenen Massnahmen als dringend notwendig, sind jedoch der 
Ansicht, die indirekten Auswirkungen bei der Produktion von biogenen Treibstoffen 
würden im Vorentwurf nicht ausreichend berücksichtigt. Sie verlangen dazu ver-
bindlichere Regeln. Andererseits kritisierten verschiedene Vernehmlassungsteil-
nehmende die handelspolitischen Aspekte der Vorlage. Sie befürchten zusätzliche 
Handelshemmnisse und regen zudem eine Harmonisierung mit den Kriterien der EU 
an. In eine ähnliche Richtung gehen etliche Stellungnahmen, die fordern, internatio-
nale Standards verstärkt zu berücksichtigen und in die Gesetzgebung aufzunehmen. 

Bei der Überarbeitung des Entwurfs veränderte die Kommission insbesondere die 
Bestimmung zur Zulassungsregelung im neuen Artikel 35d des Umweltschutzgeset-
zes.27 Die restriktive Verpflichtung des Bundesrates, Zulassungsregelungen festzu-
legen, sobald in erheblichem Mass biogene Treib- und Brennstoffe in Verkehr 
gebracht werden, wurde in eine Kann-Formulierung geändert. Sie gewährt dem 
Bundesrat einen grösseren Ermessensspielraum bei der Einführung einer Zulas-
sungspflicht. 

2 Grundzüge der Vorlage 

2.1 Die Anliegen der parlamentarischen Initiative 

Die parlamentarische Initiative fordert, dass die indirekten Auswirkungen bei der 
Produktion von biogenen Treibstoffen und deren Rohstoffe gebührend berücksich-
tigt und möglichst vermieden werden. Insbesondere sollen Kriterien festgelegt 
werden, welche ökologische Mindestanforderungen an den Erhalt von Waldflächen 
und an die nachhaltige Waldbewirtschaftung erfüllen. Ausserdem sollen soziale 
Mindestanforderungen verhindern, dass Kleinbauern von ihren Landflächen vertrie-
ben werden und eine ausreichende Ernährung gefährdet wird. Das heisst, in Ländern 
mit knapper Nahrungsmittelversorgung dürfen keine landwirtschaftlich nutzbaren 
Flächen beansprucht werden, die für die Nahrungsmittelproduktion nötig sind. Die 
Grundversorgung an Nahrungsmitteln im Produktionsgebiet muss sichergestellt sein, 
und es darf kein relevanter Anstieg der Importe von Ölsaaten und Nahrungsmitteln 

  

27 USG; SR 814.01 
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aus anderen Ländern erfolgen. Die parlamentarische Initiative verlangt zudem, die 
Marktzulassung – das Inverkehrbringen für den Konsum in der Schweiz – von 
biogenen Treibstoffen mittels Kriterien zu regeln, und nicht nur, wie es gegenwärtig 
das geltende Recht vorschreibt, eine Steuererleichterung anzuwenden. Damit könn-
ten biogene Treibstoffe, welche die Mindestanforderungen nicht erfüllen, im 
Schweizer Markt in Zukunft nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Nur biogene 
Treibstoffe aus Abfällen sowie Biogas sollen unbeschränkt auf dem Markt zugelas-
sen werden. 

2.2 Verzicht auf direkte Zulassungsregelung 

Die Subkommission hat in einem ersten Modell die Umsetzung der parlamentari-
schen Initiative in Form eines zweistufigen Systems mit Zulassungskriterien für das 
Inverkehrbringen auf dem Schweizer Markt einerseits und Steuererleichterungskrite-
rien andererseits analysiert. Die geltende Regelung für Steuererleichterungen von 
biogenen Treibstoffen würde in diesem Modell mit Zulassungskriterien für biogene 
Treib- und Brennstoffe ergänzt. In der Diskussion wurden mögliche Kriterien für die 
Zulassung und für die Steuererleichterung geprüft. 

In Betracht gezogene Kriterien für die Zulassung: 

– Der Anbau der Rohstoffe erfolgte ausserhalb nationaler oder internationaler 
Schutzgebiete. 

– Der Anbau der Rohstoffe erforderte keine Rodung von Wäldern sowie keine 
Umnutzung von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand oder mit grosser 
biologischer Vielfalt. 

– Der Anbau der Rohstoffe erfolgte auf Flächen, die rechtmässig erworben 
wurden. 

– Beim Anbau der Rohstoffe und bei der Produktion der biogenen Treib- und 
Brennstoffe wurde die Arbeitsgesetzgebung, mindestens jedoch die Kern-
übereinkommen der ILO eingehalten. 

– Sobald international anerkannte Standards gewährleisten, dass die Treib- 
oder Brennstoffproduktion nicht zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion er-
folgt, kann der Bundesrat diese für verbindlich erklären. 

In Betracht gezogene Kriterien für die Steuererleichterung: 

– Die biogenen Treibstoffe erzeugen vom Anbau der Rohstoffe bis zu ihrem 
Verbrauch mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als fos-
siles Benzin. 

– Sie belasten die Umwelt vom Anbau der Rohstoffe bis zu ihrem Verbrauch 
nicht erheblich mehr als fossiles Benzin. 

– Beim Anbau der Rohstoffe wurden die im Anbaugebiet geltenden Umwelt-
vorschriften eingehalten. 

– Beim Anbau der Rohstoffe wurde die gute fachliche Praxis angewendet. 

Die parlamentarische Initiative spricht in ihrem Wortlaut von «Agrotreibstoffen». Es 
gibt jedoch Anzeichen, dass auch in der Schweiz immer mehr flüssige und gasför-
mige biogene Brennstoffe eingesetzt werden. Wenn Zulassungskriterien eingeführt 
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werden, ist es folgerichtig, dass sie auch für biogene Brennstoffe gelten sollen. 
Damit kann verhindert werden, dass biogene Treibstoffe, die keine Marktzulassung 
erhalten, als biogene Brennstoffe eingesetzt werden. 

Das zweistufige System mit Zulassungskriterien und Steuererleichterungskriterien 
weist die folgenden Eigenschaften auf: 

– Die Erfüllung der Zulassungskriterien ist Voraussetzung für das Inver-
kehrbringen biogener Treib- und Brennstoffe. 

– Die Marktzulassungsbeschränkung erlaubt es, Produkte mit unerwünschten 
Eigenschaften von der Inverkehrssetzung in der Schweiz auszuschliessen. 

– Die Steuererleichterung stellt eine Fördermassnahme dar. Steuererleichte-
rungen können Produzenten oder Importeure von biogenen Treibstoffen aber 
nur beantragen, wenn sie die Einhaltung von zusätzlichen Kriterien nach-
weisen. Eine Zulassung rechtfertigt nicht automatisch auch eine Steuer-
erleichterung. 

Die Subkommission hat dieses Modell geprüft. Sie hat sich aber gegen eine direkte 
Einführung von Zulassungskriterien ausgesprochen. Für diesen Entscheid sprechen 
folgende Erwägungen: 

Angesichts der Tatsachen, dass biogene Treibstoffe ohne Steuererleichterung im 
Verkehrssektor derzeit kaum Marktchancen haben, dass die in der Schweiz verfüg-
baren biogenen Treibstoffe hauptsächlich aus Abfällen oder Produktionsrückständen 
hergestellt werden, und dass ihr Marktanteil im Vergleich zu fossilem Benzin gering 
ist, besteht heute kaum Handlungsbedarf, diesen Markt mit Zulassungsbeschränkun-
gen zu regulieren. 

Zulassungsbeschränkungen stellen einen starken Eingriff ins Marktgeschehen dar. 
Sie sind in Bezug auf die Einhaltung der internationalen Handelsverpflichtungen 
problematisch und müssten gut begründet werden können. Namentlich muss darge-
legt werden, dass zur Erreichung des verfolgten Ziels keine weniger marktein-
schränkende Massnahme eingesetzt werden kann (vgl. Ziff. 1.5.1). Es gibt momen-
tan auch keine Anzeichen dafür, dass andere Länder ebenfalls Zulassungsregelungen 
in Betracht ziehen. Eine direkte Zulassungsbeschränkung in der Schweiz könnte sich 
als verfrüht erweisen und es ist ungewiss, ob andere Staaten diesem Beispiel folgen 
würden. 

Die Umsetzung einer Zulassungsbeschränkung wäre ausserdem in der Praxis mit 
einem beträchtlichen Aufwand verbunden, der sich angesichts der derzeitigen 
Marktsituation nur schwer rechtfertigen liesse. Jeder biogene Treib- und Brennstoff 
müsste auf die Einhaltung der Kriterien geprüft werden. Potentielle Importeure 
würden in Anbetracht der Markteintrittshürden wohl eher auf den Schweizer Markt 
verzichten. 
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2.3 Änderungen des Mineralölsteuergesetzes und 
des Umweltschutzgesetzes 

Die neue Regelung umfasst eine Erweiterung der Kriterien für die Steuererleichte-
rung. Ausserdem ermöglicht sie dem Bundesrat, bei Bedarf Zulassungsbeschrän-
kungen einzuführen. 

Da biogene Treibstoffe für den Verkehrssektor ohne Steuererleichterung zurzeit 
nicht konkurrenzfähig sind, reicht es bei den aktuellen Marktverhältnissen aus, die 
Steuererleichterungskriterien um die wichtigen Aspekte der parlamentarischen 
Initiative zu erweitern, welche in der heutigen Regelung noch nicht berücksichtigt 
werden. 

Um problematische Verwendungen wie beispielsweise den Einsatz von Palmöl in 
Blockheizkraftwerken und Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen zu verhindern, kann 
die heutige Steuerrückerstattung bei biogenen Treibstoffen für die Verwendungen in 
stationären Anlagen aufgehoben werden. Diese können jedoch neu eine Steuerer-
leichterung erhalten, wenn sie die ökologischen und sozialen Kriterien dafür erfül-
len. Mit diesen Massnahmen, welche den Markt weniger einschränken als eine 
Zulassungsregelung, kann das Ziel der parlamentarischen Initiative unter den heu-
tigen Marktverhältnissen weitgehend erreicht werden. 

Der Bundesrat wird aber ermächtigt, bei Bedarf Markzulassungsbestimmungen zu 
erlassen. Falls sich die Preise derart entwickeln sollten, dass biogene Treibstoffe 
auch ohne Steuererleichterung konkurrenzfähig werden und damit erhebliche Men-
gen biogener Treib- und Brennstoffe in Verkehr gebracht würden, welche die Krite-
rien für die Steuererleichterung nicht erfüllen, kann der Bundesrat handeln. 

Die Ergänzung der Kriterien für die Steuererleichterung und die Aufhebung der 
Steuerrückerstattungen betreffen das MinöStG. Für die Regelung der Marktzulas-
sung eignet sich hingegen dieses Gesetz nicht, da es ein Steuergesetz ist und als 
solches nur die Besteuerung, nicht aber die Zulassung von biogenen Treibstoffen 
regeln kann. Zudem umfasst der Anwendungsbereich des Mineralölsteuergesetzes 
wohl die biogenen Treibstoffe, nicht aber die biogenen Brennstoffe. 

Eine direkte Zulassungsregelung müsste aus juristischer Sicht in einem eigenen 
Erlass erfolgen. Da es sich bei der vorliegenden Regelung jedoch um eine Kompe-
tenzdelegation an den Bundesrat handelt und nur bei Bedarf wirksam wird, ist die 
Bestimmung im USG verankert. Für das Umweltschutzgesetz spricht, dass bei den 
Kriterien im Rahmen dieser Bestimmung grösstenteils ökologische Aspekte zu 
berücksichtigen sind. 

Diese Regelung erlaubt es, grundsätzlich am zweistufigen System festzuhalten. 
Wenn Zulassungskriterien eingeführt würden, könnten sie weniger streng bemessen 
sein als die Kriterien für die Steuererleichterung. 

2.3.1 Erweiterung der Kriterien für die 
Steuererleichterung 

Die geltende Regelung für Steuererleichterungen von biogenen Treibstoffen wird 
mit der vorliegenden Gesetzesänderung mit weiteren Kriterien ergänzt. Die bisheri-
gen Kriterien sollen weitgehend von der Mineralölsteuerverordnung übernommen 
und auf Gesetzesstufe festgelegt werden. 
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Zwingend einzuhaltende Kriterien 

Summarisch formuliert müssen folgende Kriterien für die Steuererleichterung ein-
gehalten werden: 

– Erhebliche Reduktion der Treibhausgasemissionen über den gesamten 
Lebensweg verglichen mit Benzin 

– Keine erheblich grössere Umweltbelastung als Benzin 

– Keine Umnutzung von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand oder mit 
grosser biologischer Vielfalt 

– Anbau auf rechtmässig erworbenen Flächen 

– Einhaltung sozial annehmbarer Produktionsbedingungen. 

Mit der neuen Regelung werden die bisherigen Anforderungen weitgehend beibehal-
ten. Die Anforderungen zum Erhalt der Biodiversität werden leicht modifiziert. 
Bisher mussten die Gesuchsteller unter anderem nachweisen, dass beim Anbau der 
Rohstoffe die lokal anwendbare Umweltschutzgesetzgebung eingehalten und die 
gute fachliche Praxis angewendet wurde. Ausschlaggebend für den Erhalt der Biodi-
versität ist jedoch der Erhalt von Flächen mit grosser biologischer Vielfalt. Die 
Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung und die Anwendung der guten fachli-
chen Praxis auf Agrarflächen spielt dabei eine Nebenrolle. Im Sinne einer Vereinfa-
chung des Gesuchsverfahrens verzichtet der vorliegende Revisionsentwurf deshalb 
auf die Berücksichtigung der lokalen Umweltschutzgesetzgebung und der guten 
fachlichen Praxis. 

Die neue Regelung für die Beurteilung der Gefährdung der Biodiversität beschränkt 
sich auf den Erhalt von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand (z.B. Wälder, Torf-
moore usw.) oder mit grosser biologischer Vielfalt (z.B. Schutzgebiete, Feuchtgebie-
te, Grünland mit grosser biologischer Vielfalt usw.). Dies erleichtert sowohl für 
Gesuchsteller wie auch für die Behörde das Verfahren und hat für den Schutz der 
Biodiversität eine ähnlich hohe Wirkung wie die bisherige Regelung. Steuererleich-
terungen für Treibstoffe, deren Rohstoffanbau eine Umnutzung solcher Flächen 
erforderte, sind ausgeschlossen. 

Bei den sozialen Kriterien müssen weiterhin die lokale Arbeitsgesetzgebung und 
mindestens die Kernübereinkommen der ILO eingehalten werden. Hinzu kommt neu 
das Kriterium, dass die Anbauflächen rechtmässig erworben worden sein müssen. 
Dies schliesst die Vertreibung der lokalen Bevölkerung und die entschädigungslose 
Enteignung aus. 

Man geht neu nicht nur davon aus, dass biogene Abfälle und Produktionsrückstände 
bestimmte Anforderungen28 einhalten, sondern auch inländische Landwirtschafts-
erzeugnisse aus Betrieben, die dem allgemeinen Interesse dienen (z.B. Landwirt-
schaftsorganisationen, Regionalprojekte, Pilotanlagen). 

  

28  Gemäss MinöStG gelten bei Treibstoffen aus biogenen Abfällen oder Rückständen die 
ökologischen Mindestanforderungen als erfüllt. Bei der im Entwurf vorgesehenen  Rege-
lung gelten sowohl die ökologischen Anforderungen wie die Anforderung zum rechtmäs-
sigen Erwerb der Flächen als erfüllt. 
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Ernährungssicherheit 

Ein Hauptanliegen der parlamentarischen Initiative ist es, eine ausreichende Ernäh-
rung durch die Produktion von biogenen Treibstoffen nicht zu gefährden. Ein Krite-
rium zur Ernährungssicherheit zu formulieren ist allerdings schwierig. Es ist nicht 
einfach zu bestimmen, welche Einflüsse in welchem Ausmass zu einer gesteigerten 
Produktion von Treibstoffen oder von Nahrungsmitteln führen und welche Auswir-
kungen dies auf die Landfläche und die Ernährungssicherheit hat, da im Einzelfall 
kein direkter Zusammenhang zwischen der Ernährungssicherheit und der Produktion 
von bestimmten Rohstoffen oder Treibstoffen an einem bestimmten Ort besteht. 
Ausserdem ist die Gewährleistung der Ernährungssicherheit Aufgabe des Staates. 
Eine Regelung, welche sich primär an private Unternehmen wendet, kann diese 
nicht dazu verpflichten, diese staatliche Aufgabe zu übernehmen. 

Die Produktion von biogenen Treibstoffen kann einen positiven (z.B. durch Misch-
anbau von Treibstoffrohstoffen und Nahrungsmitteln, durch die Schaffung von 
Einkommen) oder einen negativen Einfluss auf die Ernährungssicherheit haben 
(durch Flächenkonkurrenz). Die Komplexität dieses Aspektes in einem Gesetz 
abzubilden wäre ein ambitiöses Ziel, welches dadurch erschwert würde, dass kon-
krete Kriterien fehlen und deren Formulierung ein Diskriminierungspotential auf-
weist: Länder mit Ernährungsunsicherheit hätten stets schlechtere Voraussetzungen 
als andere. 

Die Änderung des Mineralölsteuergesetzes beschränkt sich aus diesen Gründen bei 
der Ernährungssicherheit darauf, dem Bundesrat die Kompetenz einzuräumen, die 
Steuererleichterung auch an die Voraussetzung zu knüpfen, dass die Produktion der 
biogenen Treibstoffe nicht zu Lasten der Ernährungssicherheit erfolgen darf. Der 
Bundesrat hat dabei international anerkannte Standards zu berücksichtigen. 

Momentan gibt es keine derartige international anerkannte Standards. Es existieren 
zwar Standards, die das Thema Ernährungssicherheit beinhalten. Der Standard des 
RSB verfolgt zum Beispiel den Ansatz, eine Berichterstattung über die Ernährungs-
sicherheit vorzuschreiben. Gesuchsteller müssen die Ernährungssicherheit am 
Anbauort der Rohstoffe evaluieren sowie das Risiko negativer Auswirkungen der 
Produktion auf die lokale Ernährungssicherheit bestimmen und darüber Bericht 
erstatten. Werden negative Auswirkungen der Produktion auf die lokale Ernährungs-
sicherheit festgestellt, sind Massnahmen zu deren Milderung auszuarbeiten. Erste 
Erfahrungen mit der RSB-Zertifizierung werden derzeit gemacht. 

Eine derartige Regelung im Rahmen der parlamentarischen Initiative ohne Abstüt-
zung auf international anerkannte Standards umzusetzen, liesse sich kaum in 
Einklang mit den schweizerischen Handelsverpflichtungen bringen (vgl. Ziff. 1.5.1). 

Dem Anliegen der parlamentarischen Initiative kann also nicht vollumfänglich 
Rechnung getragen werden. Die Abstützung auf internationale Standards, um die 
Ernährungssicherheit zu verbessern, wird jedoch sowohl vom UNO-Sonderbeauf-
tragen für «Business and Human Rights» John Ruggie wie auch vom UNO-
Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung Olivier de Schutter29 empfohlen 
(vgl. Ziff. 1.4.3). 

  

29 Olivier de Schutter: Report of the Special Rapporteur on the right to food, Building 
resilience: a human rights framework for world food and nutrition security,  
UN-Document A/HRC/9/23, 8. September 2008 
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Alternativ zur Abstützung auf internationale Standards wurde im Rahmen der Aus-
arbeitung des Gesetzesentwurfs evaluiert, ob ein Ausschluss von Rohstoffen, die 
direkt als Lebensmittel verwendet werden (z.B. Mais, Getreide, etc.), zum Ziel 
führen könnte. Gemäss heutigem Stand der Erkenntnisse stehen einzig Treibstoffe 
der zweiten Generation (d.h. Treibstoffe aus Pflanzen oder Pflanzenteilen, die nicht 
der Ernährung dienen) oder aus Abfällen und Produktionsrückständen nicht in 
direkter Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Ein Ausschluss von bestimmten 
Rohstoffen würde die Ernährungssicherheit jedoch nicht garantieren. Das Problem 
der Flächenkonkurrenz (d.h. indirekte Konkurrenz) bestünde bei den nicht ausge-
schlossenen Rohstoffen weiterhin. 

Problematisch wären auch Kriterien, welche die Produktion in bestimmten Ländern 
ausschliessen würde. Die Schweiz kann einem Drittland nicht vorschreiben, wie es 
seine landwirtschaftliche Fläche zu nutzen hat. Die Komplexität des Themas erfor-
dert eine ganzheitliche nationale Politik und kann somit nicht mit punktuellen Han-
delsmassnahmen angegangen werden. Die Schweiz kann demzufolge auch keine 
Handelsbarrieren errichten, weil ein Land arm ist und die Grundversorgung mit 
Nahrungsmitteln nicht sicherstellen kann. Länderbezogene Kriterien, wie sie im 
Initiativtext angedeutet werden, sind diskriminierend und stehen im Widerspruch zu 
den Handelsverpflichtungen der Schweiz.30 

2.3.2 Biogene Treibstoffe in stationären Anlagen 

Bei Waren, die der Mineralölsteuergesetzgebung unterliegen, kommen je nach deren 
Verwendung unterschiedliche Steuersätze zur Anwendung. Einerseits macht der 
Steuertarif in Anhang 1 MinöStG den Unterschied zwischen Waren, die als Treib-
stoff verwendet werden, und Waren zu anderen Verwendungszwecken. Andererseits 
können gestützt auf die Artikel 17 und 18 MinöStG Steuerbefreiungen und Steuer-
rückerstattungen gewährt werden, unter anderem von konzessionierten Transportun-
ternehmungen (KTU), der Land- und Forstwirtschaft, dem Naturwerkstein-Abbau, 
der Berufsfischerei sowie von Treibstoffen zur Verwendung in stationären Anlagen. 
Die diesbezüglichen Bestimmungen wurden in der Verordnung des Eidgenössischen 
Finanzdepartements über die Steuerbegünstigungen und den Verzugszins bei der 
Mineralölsteuer geregelt31. Da auch die biogenen Treibstoffe der Mineralölsteuerge-
setzgebung unterliegen, können solche Treibstoffe, neben der Möglichkeit einer 
Steuererleichterung, von einer Steuerrückerstattung für bestimmte Verwendungen 
profitieren. 

Wie in Ziffer 1.2.2 bereits erläutert, hat in vergangenen Jahren die Menge an Palmöl, 
die steuerbegünstigt als Treibstoff zur Verwendung in Blockheizkraftwerken und 
Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen eingesetzt wurde, zugenommen. Damit die öko-
logischen und sozialen Mindestanforderungen für eine Steuererleichterung nicht mit 
Steuerrückerstattungen umgangen werden können, sind für biogene Treibstoffe im 
Bereich der stationären Anlagen keine Steuerrückerstattungen mehr zu gewähren. 
Dies bedingt eine Anpassung des geltenden Mineralölsteuerrechts. 

  

30 Vgl. hierzu auch Ziffer 1.5.1 sowie Art. I, II, III und XI GATT. 
31 SR 641.612 
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Die Aufhebung der Steuerrückerstattung von biogenen Treibstoffen für die statio-
näre Verwendung kann damit gerechtfertigt werden, dass für solche Treibstoffe die 
Möglichkeit besteht, unter Einhaltung von ökologischen und sozialen Mindestanfor-
derungen, eine Steuererleichterung zu erlangen. 

Eine Ausschlussregelung der Steuerrückerstattungen für biogene Treibstoffe zur 
Verwendung in stationären Anlagen auf Gesetzesstufe hat eine grosse Signalwir-
kung und bekräftigt den Willen des Parlamentes, dass für Steuererleichterungen bei 
biogenen Treibstoffen ökologische und soziale Mindestanforderungen eingehalten 
werden müssen. In anderen Bereichen (z.B. konzessionierte Transportunternehmun-
gen, Land- und Forstwirtschaft, Naturwerkstein-Abbau, Berufsfischerei) wurde nicht 
festgestellt, dass biogene Treibstoffe eingesetzt würden, welche die ökologischen 
und sozialen Mindestanforderung nicht einhielten. Aus diesem Grund erübrigt sich 
eine Ausschlussregelung für diese Bereiche. 

2.3.3 Delegation der Zulassungsregelung an den Bundesrat 

Aus den in Ziffer 2.2 erwähnten Gründen verzichtet der vorliegende Entwurf auf 
eine direkte Zulassungsregelung, ermächtigt aber den Bundesrat, Zulassungskrite-
rien festzulegen und diese zu verordnen, sobald in erheblichem Mass biogene Treib- 
und Brennstoffe in Verkehr gebracht werden, welche bestimmte ökologische und 
soziale Anforderungen nicht erfüllen. Dies ermöglicht grundsätzlich ein zweistufiges 
System (vgl. Ziff. 2.2). Wenn Zulassungskriterien eingeführt würden, könnten sie 
weniger streng bemessen sein als die Kriterien für die Steuererleichterung. Die 
Zulassungspflicht würde sicherstellen, dass in der Schweiz in Verkehr gebrachte 
Treib- und Brennstoffe bestimmte Nachhaltigkeitskriterien zwingend erfüllen müs-
sen. Treibstoffe, welche zusätzliche Anforderungen erfüllen (z.B. über-
durchschnittlich guter Umweltausweis), können zudem von einer Steuererleichte-
rung profitieren. 

3 Erläuterungen zu den Änderungen des 
Mineralölsteuergesetzes und des 
Umweltschutzgesetzes 

3.1 Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

Art. 2 Abs. 3 Bst. d 

Der Begriff «Treibstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen» wurde durch «biogene 
Treibstoffe» ersetzt. Die Definition bleibt unverändert. 

Mit Änderung des MinöStG vom 23. März 2007 wurde definiert, dass Treibstoffe, 
welche aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern hergestellt werden, 
als «Treibstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen» gelten. Beim praktischen Umgang 
zeigte sich, dass die Definition zwar korrekt formuliert wurde, sich jedoch die 
Anwendung des zu langen Begriffes als nicht zweckmässig erwies. 

Als Treibstoff aus «anderen erneuerbaren Energieträgern» wird beispielsweise 
Biowasserstoff verstanden. Biowasserstoff kann auch aus Wasser durch Nutzung der 
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Sonnenenergie gewonnen werden. Mit dieser Definition kann der Entwicklung von 
neuen Treibstoffen Rechnung getragen werden. 

In Zusammenhang mit Brennstoffen, welche aus Biomasse oder anderen erneuerba-
ren Energieträgern hergestellt werden, hat sich der Begriff «biogene Treib- und 
Brennstoffe» als praktikabel herausgestellt. Die neue Bezeichnung soll die Anwen-
dung des Begriffes zukünftig vereinfachen. 

Der Bundesrat wird auf Verordnungsstufe die biogenen Treibstoffe bezeichnen. Die 
biogenen Treibstoffe sind bereits heute in Artikel 19a Absatz 2 MinöStV aufgeführt. 

Eine Minderheit beantragt, dass der Bundesrat bei der Bezeichnung der biogenen 
Treibstoffe international anerkannte Evaluationsmethoden oder Zertifizierungen 
heranziehen soll, welche die einheimische Produktion nicht benachteiligen. 

Art. 12b Steuererleichterung für biogene Treibstoffe 

Abs. 1 

Um eine Steuererleichterung zu erlangen, muss ein Gesuch eingereicht werden. 
Darin ist aufzuzeigen, dass biogene Treibstoffe die Kriterien nach Absatz 1 erfüllen. 
Die Kriterien müssen kumulativ erfüllt sein, ansonsten wird keine Steuererleichte-
rung gewährt. Jedes einzelne Kriterium kann somit zu einem Ausschlusskriterium 
werden. 

Buchstabe a: Weniger Treibhausgasemissionen 

Die geltende Regelung sieht vor, dass biogene Treibstoffe über den ganzen Lebens-
weg mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgasemissionen verursachen als fossi-
les Benzin. Dieses Minimum an Treibhausgasminderung soll auch in Zukunft beibe-
halten werden und wird auf Verordnungsstufe festgehalten. Die Formulierung 
ermöglicht es ebenfalls, dieses Kriterium auf Verordnungsstufe dynamisch auszu-
gestalten. Das Prinzip einer dynamischen Erhöhung der Treibhausgasemissionsre-
duktion (z.B. auf 60 Prozent) entspricht inhaltlich der RED.32 

Buchstabe b: Keine erhebliche Mehrbelastung der Umwelt 

Dieses Kriterium entstammt sinngemäss der geltenden MinöStV. Die geltende 
Regelung erlaubt eine Mehrbelastung der Umwelt von 25 Prozent durch biogene 
Treibstoffe gegenüber fossilem Benzin. Evaluiert wurde eine allfällige Verschärfung 
dieses Kriteriums. Man könnte beispielsweise eine Reduktion der Umweltbelastung 
um 20 Prozent vorschreiben. Dies hätte jedoch zur Folge, dass kaum einem Treib-
stoff die Steuererleichterung gewährt werden könnte. Eine grobe Abschätzung hat 
ergeben, dass einzig Bioethanol aus in der Schweiz angebauten Zuckerrüben dieses 
Kriterium erfüllen könnte. 

  

32 Art. 17 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2009/28/EG sieht vor, dass die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen mindestens 35 Prozent betragen muss. Ab dem 1. Januar 2017 
muss diese Reduktion mindestens 50 Prozent betragen. Für Produktionsanlagen, die ab 
dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen werden, beträgt die Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen ab dem 1. Januar 2018 mindestens 60 Prozent. 
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Buchstabe c: Keine Umnutzung von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand oder  
mit grosser biologischer Vielfalt 

Die Formulierung dieses Kriteriums wurde stark an die RED angelehnt. Unter 
«Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand oder mit grosser biologischer Vielfalt» 
werden analog zu den Begriffen im europäischen Recht33 beispielsweise Wälder, 
Torfmoore und andere Feuchtgebiete oder Grünland mit grosser biologischer Viel-
falt verstanden. Das Kriterium beinhaltet also unter anderem ein Verbot von Wald-
rodungen oder Trockenlegungen von Feuchtgebieten. Weiter ist auch der Anbau 
innerhalb von nationalen und internationalen Schutzgebieten ausgeschlossen. Auf 
Verordnungsstufe sollen der Ausschluss dieser Flächen explizit genannt und analog 
zur geltenden Regelung ein Stichdatum für die Umnutzung festgelegt werden. Die-
ses Datum regelt den Zeitpunkt, vor welchem die Umnutzung keinen Verlust der 
Steuererleichterung zur Folge hat. Die Nutzung einer Fläche in der Vergangenheit 
wird also nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückverfolgt. Wie diese Fläche 
vor dem Stichdatum genutzt wurde oder ob sie vorher den Status einer Fläche mit 
hohem Kohlenstoffbestand oder mit grosser biologischer Vielfalt hatte, wird nicht 
berücksichtigt. 

Den Erhalt der Waldfläche und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder eines 
souveränen Staates an und für sich zu erwirken, liegt nicht im Kompetenzbereich der 
Schweiz und ist daher als Kriterium nicht zulässig. Rodungen können gemäss Buch-
stabe c aber verhindert werden. 

Buchstabe d: Rechtmässiger Erwerb der Anbauflächen 

Dieses Kriterium regelt den Nachweis des rechtmässigen Erwerbs. Auf Verord-
nungsstufe wird festgehalten, dass sich dieser nach dem jeweiligen nationalen Recht 
richtet. Die gewaltsame Vertreibung der lokalen Bevölkerung sowie die entschädi-
gungslose Enteignung gelten in jedem Falle als unrechtmässig. 

Buchstabe e: Sozial annehmbare Produktionsbedingungen 

Dieses Kriterium entspricht sinngemäss dem geltenden MinöStG. Auf Verordnungs-
stufe wird konkretisiert, dass bei der Produktion die im Anbaugebiet bzw. am Pro-
duktionsstandort anwendbare Arbeitsgesetzgebung einzuhalten ist, mindestens aber 
die Kernübereinkommen der ILO.Eine Minderheit (I) beantragt, bei der Formulie-
rung der Buchstaben a und b nebst den biogenen Treibstoffen auch die als Ersatz für 
fossile Brennstoffe verwendete Kombination inländischer biogener Treibstoffe zu 
berücksichtigen. 

Eine Minderheit (II) beantragt die Formulierung einer zusätzlichen Anforderung 
hinsichtlich der Verdrängung der Produktion von Rohstoffen für Nahrungsmittel. 

Abs. 2 

Biogene Treibstoffe aus Abfällen und Produktionsrückständen durchlaufen ein 
vereinfachtes Verfahren. Dabei muss abgeklärt werden, ob es sich im Sinne des 
Gesetzes tatsächlich um einen Abfall oder Produktionsrückstand handelt. Bei ihrer 
Produktion müssen die nationale Arbeitsgesetzgebung, mindestens aber die Kern-
übereinkommen der ILO eingehalten werden. Sie müssen zur Erlangung der Steuer-
erleichterung ausserdem nach dem Stand der Technik produziert werden. Dies 
entspricht der geltenden Regelung. 

  

33 Vgl. Art. 17 Richtlinie 2009/28/EG. 
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Die Definition der Begriffe «Abfälle» und «Produktionsrückstände» stützt sich auf 
die geltende Praxis für den Vollzug der Steuererleichterung. Diese Definition wurde 
durch die EZV und das BAFU erarbeitet und behält weiterhin ihre Gültigkeit. Sie 
kann allenfalls auf Verordnungsstufe gehoben werden. 

Ausserdem gelten die Anforderungen nach Absatz 1 Buchstaben a–d als erfüllt für 
inländische Landwirtschaftserzeugnisse aus Betrieben, die insbesondere über Land-
wirtschaftsorganisationen, Regionalprojekte oder Pilotanlagen dem allgemeinen 
Interesse dienen. 

Pilotanlagen im Sinne dieses Absatzes sind nicht Pilot- und Demonstrationsanlagen 
nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe d MinöStG bzw. Artikel 35 MinöStV. Für 
biogene Treibstoffe, die im Rahmen von Artikel 12b MinöStG von einer Steuer-
erleichterung profitieren können, besteht keine Möglichkeit, diese in Pilot- und 
Demonstrationsanlagen nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe d MinöStG bzw. Arti-
kel 35 MinöStV steuerbefreit herzustellen. In solchen Pilot- und Demonstrations-
anlagen können demnach nur noch neue Treibstoffarten hergestellt werden. 

Eine Minderheit (III) beantragt, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a–d einzig bei Treibstoffen, die nach dem Stand der Technik aus biogenen 
Abfällen oder Produktionsrückständen hergestellt werden, als erfüllt gelten. 

Abs. 3 

Wie in Ziffer 2.3.1 erläutert, ist die Umsetzung eines Kriteriums zur Ernährungssi-
cherheit mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden. Absatz 3 beschränkt sich auf 
eine Kompetenzdelegation an den Bundesrat. Derzeit bestehen verschiedene Initiati-
ven welche versuchen, Standards mit Berücksichtigung der Ernährungssicherheit zu 
erarbeiten. Sollten sich solche Standards als dienlich erweisen und sich international 
durchsetzen, so hat der Bundesrat mit der vorliegenden Regelung die Möglichkeit, 
gestützt auf diese internationalen Standards, ein Kriterium zur Sicherstellung der 
Ernährungssicherheit zu formulieren und als zusätzliche Voraussetzung für die 
Steuererleichterung festzuschreiben. 

Eine Minderheit (IV) beantragt, den Absatz 3 – und somit das Kriterium zur Ernäh-
rungssicherheit – zu streichen. Sie ist der Meinung, es bestehe gegenwärtig kein 
Handlungsbedarf, dem Bundesrat vorgreifend die Kompetenz für eine allfällige 
Einführung eines Kriteriums zur Berücksichtigung der Ernährungssicherheit zu 
erteilen, insofern heute nicht feststehe, wie ein allfälliger Standard dereinst ausges-
taltet sein würde. Sollte zukünftig Handlungsbedarf gegeben sein, so könne in 
Kenntnis der vorliegenden Sachlage rasch eine zielgerichtete Gesetzesänderung 
vorgenommen werden. 

Abs. 4 

Den Umfang der Steuererleichterung setzt der Bundesrat fest. Mit dem Kriterium 
der Wettbewerbsfähigkeit wird sichergestellt, dass die höheren Produktionskosten 
für biogene Treibstoffe im Vergleich zu fossilem Treibstoff durch die Steuererleich-
terung nicht überkompensiert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit wird jährlich 
anhand der Preisdifferenz zwischen fossilen und biogenen Treibstoffen überprüft. Je 
stärker die biogenen Treibstoffe auch ohne Steuererleichterung preislich wettbe-
werbsfähig werden, beispielsweise weil sie kostengünstiger produziert werden 
können oder die Preise der fossilen Treibstoffe weiter steigen, desto geringer soll die 
Steuererleichterung ausfallen. Bei den gegenwärtigen Preisverhältnissen werden 
sämtliche biogenen Treibstoffe weiterhin steuerfrei sein. 
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Gemäss bisherigem Recht hat der Bundesrat für die Bestimmung des Umfangs der 
Steuererleichterung noch zwei weitere Kriterien zu berücksichtigen, nämlich «die 
einheimischen erneuerbaren Rohstoffe» und «den Beitrag dieser [biogenen] Treib-
stoffe an den Umweltschutz und an die energiepolitischen Zielsetzungen». Das erste 
Kriterium wurde weggelassen, weil dieses bereits mit der Wettbewerbsfähigkeit 
mitberücksichtigt ist. Ausserdem ist eine Bevorzugung von inländischen Rohstoffen 
durch den Bundesrat nicht umsetzbar, weil dies dem WTO-Gebot der Nicht-
Diskriminierung widerspräche. Auf das zweite Kriterium verzichtet der vorliegende 
Entwurf, weil der Beitrag einzelner biogener Treibstoffe an die genannten Zielset-
zungen sehr unterschiedlich ausfallen kann und eine darauf ausgerichtete differen-
zierte Steuererleichterung kaum vollziehbar ist. 

Art. 12c Nachweis und Rückverfolgbarkeit 

Abs. 1 

Ist die Rückverfolgbarkeit nicht gewährleistet, können die Anforderungen gemäss 
Artikel 12b an die Steuererleichterung nicht überprüft werden. Grundsätzlich muss 
ein Gesuchsteller deshalb nachweisen, dass er die Voraussetzungen für die Steuer-
erleichterung gemäss Artikel 12b erfüllt. 

Abs. 2 

Die vorliegende Regelung wird in Anlehnung an die Treibstoffökobilanz-Verord-
nung in das MinöStG aufgenommen. Gesuchsteller müssen bestimmte Angaben 
über die biogenen Treibstoffe und die Erfüllung der ökologischen und sozialen 
Voraussetzungen machen. Diese Angaben müssen verständlich und überprüfbar 
sein. Ausserdem sollen die Angaben durch geeignete Unterlagen (z.B. mittels Karten 
von Anbauflächen oder Zertifikaten über die Einhaltung von Standards beim Anbau 
der Rohstoffe oder der Produktion der Treibstoffe) belegt werden. Weitere Unterla-
gen werden nicht zwingend in jedem Fall verlangt, können aber bei Unstimmigkei-
ten oder Verdachtsfällen durch die Prüfbehörde nachgefordert werden. 

Wenn verlangte Angaben fehlen oder Angaben nicht verständlich und überprüfbar 
sind, muss der Gesuchsteller die fehlenden Angaben nachliefern. Können die ver-
langten Angaben nicht in entsprechender Form vorgelegt werden, wird das Gesuch 
abgelehnt, da in diesem Fall der Nachweis über die Einhaltung der Kriterien nicht 
erbracht wurde. 

Besteht ein Treibstoff aus mehreren Rohstoffen, müssen die Angaben für jeden 
Rohstoff erbracht werden. 

Abs. 3 

Absatz 3 lehnt sich an die Bestimmungen in der Treibstoffökobilanz-Verordnung an. 
Die EZV kann die Überprüfung der für die Steuererleichterung gemachten Angaben 
zu den biogenen Treibstoffen sowie zur Einhaltung der Voraussetzungen nach 
Artikel 12b durch anerkannte unabhängige Dritte verlangen. Die EZV erteilt indes 
nicht direkt einen Auftrag an ein Auditunternehmen. Vielmehr nimmt sie bei Bedarf 
mit dem Gesuchsteller Kontakt auf und fordert ihn auf, die Angaben selber durch 
eine anerkannte Auditfirma überprüfen zu lassen. Kommt der Gesuchsteller dieser 
Aufforderung nicht nach, verliert er den Anspruch auf Steuererleichterung. Mit 
dieser Umsetzung können rechtliche Einwände gegen eine hoheitliche Überprüfung 
von Sachverhalten bei ausländischen Unternehmen vermieden werden. Die Kosten 
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für die Audits finanziert der Bund aus den Einnahmen der höheren Besteuerung des 
Benzins gemäss Artikel 12e E-MinöStG. 

Abs. 4 

Die genauen Angaben und Unterlagen werden auf Verordnungsstufe konkretisiert. 
Es kann sich bei den Unterlagen um Zertifikate, offizielle Bescheinigungen oder 
andere Beweisdokumente handeln. In der Verordnung wird ebenfalls festgehalten 
werden, dass der Nachweis vereinfacht wird, beispielsweise wenn bestimmte Krite-
rien aufgrund der Einhaltung von international anerkannten Standards ganz oder 
teilweise als eingehalten und belegt gelten, oder wenn eine Selbstdeklaration als 
ausreichend und zielführend erachtet wird. Als internationale Standards gelten 
insbesondere jene, die von der ISO, der UNO oder anderen internationalen Gremien 
geschaffen werden. Die Anerkennung von internationalen Standards soll auf Ver-
ordnungsstufe geregelt werden. 

Zurzeit werden Nachhaltigkeitsstandards zur Einhaltung und Überprüfung von 
ökologischen und sozialen Aspekten für erneuerbare Energieträger auf Behörden-
ebene in der EU und in einigen europäischen Ländern sowie in nationalen und 
internationalen Organisationen und Diskussionsforen intensiv diskutiert; dies mit 
dem Ziel, die Standards zu konkretisieren und zu harmonisieren. Die Bundesbehör-
den werden zu gegebener Zeit die Anerkennung harmonisierter Standards betreffend 
den Nachweis und die Rückverfolgbarkeit prüfen. 

Art. 12d Verfahren 

Das Steuererleichterungsgesuch wird von der EZV geprüft. Sie zieht bei der Prüfung 
wie bisher das BAFU und das SECO sowie neu auch das BLW bei und entscheidet 
aufgrund deren Beurteilung über die Steuererleichterung. 

Die Einzelheiten des Prüfverfahrens werden auf Verordnungsstufe geregelt. 

Art. 12e Ertragsneutralität 

Dieser Artikel hat keine materiellen Änderungen erfahren. Kompensiert werden 
Steuerausfälle von biogenen Treibstoffen mit Ausnahme von solchen, die in statio-
nären Anlagen verbraucht werden. Der Artikel wurde redaktionell überarbeitet und 
in der Reihenfolge der Artikel verschoben. 

Art. 18 Abs. 3bis 

Mit dieser Bestimmung werden die Steuerrückerstattungen bei biogenen Treibstof-
fen zur Verwendung in stationären Anlagen nicht mehr gewährt werden können. 
Demnach können solche biogene Treibstoffe nur noch zum Normaltarif oder unter 
Gewährung einer Steuererleichterung – mit Erfüllung der ökologischen und sozialen 
Mindestanforderungen – in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt werden. 
Fossile Treibstoffe können weiterhin von Steuerrückerstattungen profitieren. 

Für biogene Treibstoffe, welche unter die Artikel 17 Absatz 1 bis 3 (z.B. internatio-
nale Abkommen im Bereich der diplomatischen und konsularischen Beziehungen, 
Luftverkehr, konzessionierte Transportunternehmen) sowie Artikel 18 Absatz 2 
MinöStG (z.B. Land- und Forstwirtschaft) fallen, können weiterhin Steuerbefreiun-
gen sowie Steuerrückerstattungen gewährt werden. Eine Steuerrückerstattung wird 
nur gewährt, sofern die verwendeten Treibstoffe steuerbelastet waren. 
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Mit der Aufhebung der Steuerrückerstattung bei biogenen Treibstoffen für die 
Verwendung in stationären Anlagen kann der Einsatz von bedenklichen biogenen 
Treibstoffen gezielt unterbunden werden, ohne dabei Steuerrückerstattungen bzw. 
Steuerbegünstigungen in anderen Bereichen zu beeinträchtigen. 

Art. 20a Treibstoffgemische 

Neu müssen bei der Steueranmeldung von Treibstoffgemischen folgende Bestand-
teile, welche im Gemisch enthalten sind, unterschieden und separat angemeldet 
werden: 

– biogene Bestandteile, welche die Kriterien erfüllen 

– biogene Bestandteile, welche die Kriterien nicht erfüllen bzw. deren Qualität 
nicht bekannt ist. 

– andere Treibstoffbestandteile (z.B. fossile). 

Damit beurteilt werden kann, ob die Zulassungspflicht gemäss Artikel 35d USG 
eingeführt werden soll, müssen die Mengen an biogenen Treibstoffen, welche ohne 
Steuererleichterung in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt werden, bekannt 
sein. 

Kleinste Vermischungen, wie sie in der Praxis im Umgang mit Treibstoffen auftre-
ten können – zum Beispiel bei Vermischungen mit Mengen in Rohrleitungen und 
Armaturen –, werden gemäss Absatz 2 toleriert. Der Toleranzwert orientiert sich an 
Artikel 92 der MinöStV (0,5 Volumenprozent des Gemischs). In solchen Fällen 
entfällt die Pflicht zur separaten Steueranmeldung gemäss Absatz 1. 

3.2 Änderung des Umweltschutzgesetzes 

Art. 7 Abs. 8 

Dieser Absatz definiert den Begriff «biogene Treib- und Brennstoffe». Dabei lehnt 
er sich an die entsprechende Begriffsbestimmung von Artikel 2 Absatz 3 Buch-
stabe d E-MinöStG an. 

Die Definition wird im Vergleich zum Mineralölsteuergesetz präzisiert. Es wird 
verdeutlicht, dass nur flüssige und gasförmige Treib- und Brennstoffe erfasst wer-
den, womit auch Biogas miteingeschlossen ist. Feste Brennstoffe wie Holz und 
Holzpellets können damit nicht der Zulassungsregelung unterstellt werden. 

Aus heutiger Sicht könnten alle biogenen Treibstoffe nach dem E-MinöStG (Art. 2 
Abs. 3 Bst. d) sowie alle flüssigen und gasförmigen biogenen Brennstoffe mit 
Ausnahme von Ethanol zu Brennzwecken (vgl. Art. 35d Abs. 2 E-MinöStG) der 
Zulassungspflicht unterstellt werden. 

Art. 35d 

Abs. 1 

Absatz 1 regelt, ab wann der Bundesrat eine Zulassungspflicht für biogene Treib- 
und Brennstoffe einführen kann. Die Kann-Formulierung gewährt dem Bundesrat 
einen grösseren Ermessensspielraum bei der Entscheidung über die Einführung einer 
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Zulassungspflicht, beispielsweise im Zusammenhang mit den internationalen Han-
delsverpflichtungen der Schweiz (vgl. Ziff. 1.5.1). Dabei wird an die Menge der in 
Verkehr gebrachten biogenen Treib- und Brennstoffe angeknüpft, welche die Krite-
rien gemäss Artikel 12b Absatz 1 und allenfalls Absatz 3 nicht erfüllen. Die Krite-
rien des MinöStG werden auch für biogene Brennstoffe berücksichtigt. Weiter wird 
klargestellt, dass auch Gemische von der Regelung erfasst werden. Das bedeutet, 
dass Gemische aus biogenen und anderen Treib- und Brennstoffen nur zugelassen 
werden, wenn alle biogenen Bestandteile, die im Gemisch enthalten sind, den An-
forderungen entsprechen. 

Für die Einführung der Zulassungspflicht durch den Bundesrat lassen sich die Men-
gen nicht vorab festlegen. Die Umsetzung der Zulassung ist im konkreten Fall auch 
abhängig vom Ausmass der Verletzung der ökologischen und sozialen Kriterien. 
Ausserdem sind die Vorschriften des internationalen Handelsrechts bei der Umset-
zung der Zulassungspflicht zu beachten. 

Der Bundesrat bezeichnet die biogenen Treib- und Brennstoffe, die der Zulassungs-
pflicht unterstellt werden. Er kann alle biogenen Treib- und Brennstoffe oder auch 
nur einzelne Treib- oder Brennstoffarten (z.B. Biodiesel) der Zulassungspflicht 
unterstellen. Er kann auch Flugtreibstoffe von der Zulassungspflicht ausschliessen, 
wenn dies aus Wettbewerbsgründen notwendig sein sollte. Bei den biogenen Flug-
treibstoffen ist auf internationaler Ebene dafür zu sorgen, dass nebst der Einsparung 
von Treibhausgasen auch ökologische und soziale Mindestanforderungen einge-
halten werden. 

Die Marktüberwachung bei den biogenen Treibstoffen stützt sich auf die Mineral-
ölsteuerdaten der EZV. Es ist anzunehmen, dass biogene Treibstoffe, welche in 
grösseren Mengen in Verkehr gebracht werden, nicht auf die Steuererleichterung 
verzichten würden, wenn sie die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Diese wären 
einerseits ohne Steuererleichterung kaum wettbewerbsfähig und andererseits würde 
der betreffende Importeur bzw. Hersteller einen beachtlichen Gewinnausfall hin-
nehmen. Für die Marktüberwachung dienen die Mengen an biogenen Treibstoffen, 
die ohne Steuererleichterung in den freien Verkehr überführt werden, als Anhalts-
punkt. Für die Einführung einer Zulassungspflicht sind jedoch weitere Abklärungen 
bezüglich der Einhaltung der ökologischen und sozialen Anforderungen notwendig. 

Die Marktüberwachung bei den biogenen Brennstoffen ist durch das BAFU aufzu-
bauen, gestützt auf Artikel 46 Absatz 1 USG. 

Eine Minderheit beantragt, im Absatz 1 eine zwingende Bestimmung für den Bun-
desrat festzulegen. 

Abs. 2 

Ein Einbezug von biogenem Ethanol zu Brennstoffzwecken ist aus folgenden Über-
legungen nicht vorgesehen: Ethanol hat viele Verwendungszwecke. Dieselbe Etha-
nolqualität wird einerseits in Brennpasten, Scheibenreinigern, Farben, Reinigungs-, 
Desinfektions- oder Frostschutzmitteln eingesetzt, kann andererseits jedoch auch als 
flüssiger Brennstoff (z.B. in Ethanol-Cheminées, Brennsprit) verwendet werden. Die 
fehlende Abgrenzung zwischen den Qualitäten verunmöglicht in der Praxis die 
Umsetzung einer Marktzulassung, welche nur Ethanol zu Brennzwecken umfassen 
würde. Gegenwärtig besteht beim Ethanol zu Brennzwecken kein Handlungsbedarf. 
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Dessen Absatz beträgt bloss 5 Prozent des gesamten inländischen Ethanolabsatzes, 
wobei kaum Wachstumstendenzen erkennbar sind.34 

Abs. 3 

Absatz 3 überträgt dem Bundesrat die Kompetenz zum Erlass der für die Umsetzung 
der Zulassungspflicht notwendigen Vorschriften. Er legt fest, welche ökologischen 
und sozialen Anforderungen die Treib- und Brennstoffe erfüllen müssen, um zuge-
lassen zu werden. Dabei berücksichtigt er die Kriterien für die Steuererleichterung 
(Art. 12b Abs. 1 und 3 MinöStG), kann diese jedoch im Sinne eines zweistufigen 
Systems (vgl. Ziff. 2.2) in geeigneter Weise anpassen (d.h. im Vergleich zur Steuer-
erleichterung innerhalb der gesetzlichen Schranken mildern) oder einzelne Kriterien 
für die Zulassung ausser Acht lassen. Schliesslich regelt der Bundesrat auch das 
Zulassungsverfahren. Dabei hält er sich eng an die einschlägigen Bestimmungen des 
Mineralölsteuergesetzes, so dass die beiden Verfahren der Steuererleichterung und 
der Zulassung optimal aufeinander abgestimmt sind. Die Bestimmungen über 
Nachweis und Rückverfolgbarkeit nach Artikel 12c MinöStG gelten auch für die 
Zulassung. 

Art. 41 Abs. 1 

Der Vollzug des Umweltschutzgesetzes liegt in erster Linie bei den Kantonen 
(Art. 36 USG). Für bestimmte Bereiche ist jedoch der Bund zuständig. Diese Bun-
deszuständigkeiten sind in Artikel 41 geregelt. Da auch der Vollzug der Zulassungs-
pflicht in die Zuständigkeit des Bundes fällt, wird diese in den Katalog des Artikels 
aufgenommen. 

Art. 61a Sachüberschrift und Abs. 2–5 

Die neue Strafbestimmung zur Durchsetzung der Zulassungspflicht wird in den 
bestehenden Artikel 61a über die Widerhandlungen gegen die Vorschriften über die 
Lenkungsabgaben eingefügt. Dies weil die Verfolgung dieser beiden Widerhand-
lungen – im Gegensatz zu denjenigen der Artikel 60 und 61 – dem Bund obliegt. 

Im neuen Absatz 2 wird die Strafe für Widerhandlungen bei der Zulassung von 
biogenen Treib- und Brennstoffen festgelegt. Da es um eine Marktzulassung geht 
und die Widerhandlungen in der Regel durch Organe von Unternehmen begangen 
werden, ist ein hoher Bussenrahmen festzulegen. Der Betrag von 500 000 Franken 
findet sich ebenfalls im Bundesgesetz vom 8. November 193435 über die Banken 
und Sparkassen. 

Die Absätze 3 bis 5 werden redaktionell angepasst, so dass sie sich sowohl auf den 
bestehenden Absatz 1 wie auch auf den neuen Absatz 2 beziehen. Die Konkurrenz-
regel von Absatz 5 soll sich ausserdem nicht nur auf Abgabenerlasse beschränken, 
sondern soll insbesondere auch bei Widerhandlungen nach dem Bundesgesetz vom 
22. März 197436 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar sein. Wer eine Zulas-
sung erschleicht und dazu eine gefälschte Urkunde verwendet, wird somit zusätzlich 
nach Artikel 15 VStrR wegen Urkundenfälschung bestraft. 

  

34 In der Schweiz werden von insgesamt 37 Mio. kg Ethanol ca. 2 Mio. kg für Brennzwecke 
verwendet. 

35 Bankengesetz, BankG; SR 952.0 
36 VStrR; SR 313.0 
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Art. 62 Abs. 2 

Der heute schon bestehende Artikel 62 Absatz 2 wird dahingehend angepasst, dass 
der Verweis auf VStrR als anwendbares Recht auch auf die neue Strafbestimmung 
zur Zulassungspflicht anwendbar ist. 

Eine Minderheit beantragt, die Änderungen im USG (Ziffer II) zu streichen. Sie ist 
der Ansicht, die Erweiterung der im geltenden Recht festgehaltenen Kriterien zur 
Steuererleichterung sei eine ausreichende Massnahme, um unerwünschte Aus-
wirkungen bei der Produktion von biogenen Treibstoffen zu verhindern. Eine  
Zulassungspflicht, wie sie mit der Änderung im USG vorgesehen ist, stelle einen 
massiven Eingriff ins Marktgeschehen dar. Angesichts der geringen Mengen von 
biogenen Treibstoffen, die in der Schweiz gehandelt werden, bestehe dazu kein 
Handlungsbedarf. 

3.3 Erläuterungen zu Ziffer III 

Abs. 3 

Bei der Änderung des Mineralölsteuergesetzes vom 23. März 2007 wurde festgehal-
ten, dass die Artikel 12a, 12b, 12c und 20a sowie Anhang 1a eine zeitlich befristete 
Gültigkeit von zwölf Jahren nach Inkrafttreten aufweisen. Die vorliegende Geset-
zesänderung übernimmt diese zeitliche Befristung sowohl für die neuen Bestim-
mungen des MinöStG als auch des USG. Alle Änderungen gelten somit bis zum 
30. Juni 2020. 

4 Auswirkungen 

4.1 Vollzugstauglichkeit und Vollzugsaufwand 

Vollzugstauglich sind Kriterien dann, wenn sie produktbezogen und rückverfolgbar 
sind. Die Rückverfolgbarkeit wiederum ist dann gegeben, wenn die Einhaltung der 
Kriterien nachweisbar und kontrollierbar ist. Diese Voraussetzungen sind bei dieser 
Vorlage erfüllt und damit auch die zentralen Voraussetzungen für den Vollzug durch 
Behörden und Unternehmen. 

Die Steuererleichterungsgesuche werden von der EZV geprüft. Sie zieht für die 
Prüfung der ökologischen und sozialen Kriterien die zuständigen Ämter bei. Dieses 
Vollzugsmodell hat sich bisher bewährt und soll beibehalten werden, auch für ein 
allfälliges Zulassungsverfahren. Die Gesuchsteller haben mit diesem Modell eine 
zentrale Anlaufstelle, die EZV. 

Heute werden vorwiegend Gesuche um Steuererleichterung für biogene Treibstoffe 
aus Abfällen und Rückständen und nur wenige Gesuche für Treibstoffe aus anderen 
Rohstoffen bei der EZV eingereicht. Der Vollzugsaufwand für die drei Amtsstellen 
beschränkt sich aber keineswegs auf die Prüfung einzelner Gesuche. Beträchtlicher 
personeller Aufwand fällt an für die Beratung potentieller Gesuchsteller, für die 
Weiterentwicklung der fachlichen Grundlagen für die Ökobilanzierung, für die 
Bearbeitung von Fragen aus Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit, für Berichterstat-
tung, Statistik und Beobachtung der Marktentwicklung sowie für die internationale 
Zusammenarbeit, beispielsweise bei der Entwicklung von Standards. 
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4.2 Finanzielle und personelle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Vorlage hat keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Steuererleichterun-
gen werden wie bisher ertragsneutral ausgestaltet. Die Aufhebung der Steuerrücker-
stattung für biogene Treibstoffe zur Verwendung in stationären Anlagen dürfte 
ebenfalls keine finanziellen Auswirkungen haben, weil sie neu entweder von der 
Steuererleichterung profitieren oder durch fossile Treibstoffe ersetzt werden, die 
weiterhin steuerbegünstigt bleiben. 

Zur ökologischen Beurteilung von biogenen Treibstoffen sind laufend von Experten 
die fachlichen Grundlagen für bisherige und neue Roh- und Treibstoffe bereitzustel-
len und weiterzuentwickeln sowie die Ökobilanzierung zu begutachten. Für die 
Umsetzung gemäss Vorlage benötigt das BAFU für diese Aufgaben zusätzlich 
300 000 Franken pro Jahr. Der heutige Aufwand beträgt rund 200 000 Franken pro 
Jahr. Diese Kosten sowie die Kosten für die Audits (vgl. Erläuterungen zu Art. 12c 
Abs. 3 MinöStG) finanziert der Bund aus den Einnahmen der höheren Besteuerung 
des Benzins gemäss Artikel 12e E-MinöStG. 

Personelle Auswirkungen 

Für die Abschätzung des zusätzlichen Vollzugsaufwands der vier Amtsstellen (EZV, 
BAFU, BLW und SECO) wird unterschieden zwischen der Phase 1 mit weiteren 
Kriterien für die Steuererleichterung und der Phase 2 mit einer Zulassungsregelung. 
Die Entwicklung der Anzahl Gesuche ist nur sehr schwer abschätzbar. Die Abschät-
zung des Vollzugsaufwands beruht auf der Annahme, dass sich die Anzahl der 
Gesuche in der Phase 1 nicht wesentlich ändern wird, in der Phase 2 aber die 
Gesuchsprüfungen zunehmen werden, weil in Phase 2 für jede Inverkehrbringung 
ein Gesuch um Zulassung gestellt werden muss. 

In der Phase 1 fallen die folgenden zusätzlichen Arbeiten an: 

– Die Vollzugsinstrumente (Verordnung, Gesuchsformular usw.) müssen 
angepasst werden, und die Gesuchsprüfung wird durch den Beizug des 
BLW, die Aufnahme zusätzlicher Kriterien sowie spezifischerer Kontrollen 
aufwändiger. Der Aufwand steigt für alle vier Amtsstellen. 

– Die Kann-Formulierung für das Kriterium der Ernährungssicherheit bedingt, 
dass die Entwicklungen bei den internationalen Standards sehr eng mitver-
folgt werden müssen, die Standards mit Kriterien zur Ernährungssicherheit 
evaluiert werden und deren Anerkennung gegebenenfalls auf Verordnungs-
stufe zu regeln sein wird. Diese Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung 
unter allen vier Amtsstellen. 

– Die mögliche Einführung der Zulassung erfordert die Überwachung des 
inländischen Marktes für biogene Treib- und Brennstoffe. Die mengenmäs-
sige Überwachung bei biogenen Treibstoffen wird durch die EZV sicherge-
stellt. Da biogene Brennstoffe nicht der Mineralölsteuergesetzgebung unter-
liegen, ist die Überwachung gestützt auf Artikel 46 Absatz 1 USG neu durch 
das BAFU zu organisieren und zu übernehmen. Die Erhebung und Beur-
teilung der Qualität dieser Treib- und Brennstoffe im Vergleich zu den 
Kriterien für die Steuererleichterung respektive für die Zulassung sind durch 
die vier Ämter gemeinsam vorzunehmen. 
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– Der allgemeine Aufwand für die Beratung potentieller Gesuchsteller, für die 
Weiterentwicklung der fachlichen Grundlagen für die Ökobilanzierung 
sowie für die Bearbeitung von Fragen aus Politik, Wirtschaft und Öffent-
lichkeit wird für alle vier Amtsstellen mit der Anpassung der Rechtsgrund-
lagen erfahrungsgemäss deutlich zunehmen. 

– Der Gesetzesentwurf sieht vor, neu auch das BLW bei der Gesuchsprüfung 
für die Steuererleichterung beizuziehen. Dies umfasst insbesondere die 
Überprüfung der Ernährungssicherheit für den Fall, dass diese Anforderung 
durch den Bundesrat eingeführt werden sollte. 

Die Umsetzung der neuen Regelung erfordert in der Phase 1 (Vollzug der neuen 
Mindestanforderungen für die Steuererleichterungen im MinöStG und der Anpas-
sung des USG) bei der EZV 1,5 neue Stellen, beim BLW 1 neue Stelle (falls die 
Anforderung über die Ernährungssicherheit eingeführt wird), beim BAFU 1 neue 
Stelle und beim SECO ebenfalls 1 neue Stelle. 

In der Phase 2 würden die folgenden zusätzlichen Arbeiten anfallen: 

– Die Vollzugsinstrumente (Verordnung, Gesuchsformular usw.) müssen 
angepasst werden und die Gesuchsprüfung wird durch das zweistufige Sys-
tem (Zulassungsanforderungen und Anforderungen an die Steuererleichte-
rung unterscheiden sich) aufwändiger. Der Aufwand steigt für alle vier 
Amtsstellen. 

– Die EZV müsste eine Zulassungsstelle errichten und betreiben. Diese Stelle 
überwacht den Markt, erteilt die Bewilligungen, führt Betriebsprüfungen 
durch, sorgt für Amtshilfen im Vollzug, behandelt federführend die 
Beschwerden und unterstützt zusammen mit den anderen Amtsstellen die 
Gesuchsteller. 

– Die Bearbeitung einer höheren Zahl von Gesuchen als in der Phase 1 erhöht 
den Aufwand für alle vier Amtsstellen. 

In der Phase 2, also bei Einführung der Zulassungspflicht, würde der Vollzugsauf-
wand für alle vier Amtsstellen, insbesondere aber für die EZV, stark zunehmen. 
Besonders ins Gewicht fällt dabei für die EZV, dass sie bei Zulassungsregeln für die 
biogenen Brennstoffe neue Vollzugsstrukturen aufbauen müsste, weil die biogenen 
Brennstoffe nicht in den Geltungsbereich des Mineralölsteuergesetzes fallen. 

Die personellen Auswirkungen der Einführung einer Zulassungspflicht hängen 
jedoch stark von deren Ausgestaltung ab, u.a. von der Anzahl der berücksichtigten 
Kriterien sowie davon, ob alle oder nur bestimmte Treib- und Brennstoffarten der 
Zulassungspflicht unterstellt werden müssten. Nach ersten Schätzungen würden bei 
der EZV je nach Anzahl Gesuchen 4 bis 6,5 zusätzliche Stellen notwendig. Auch 
beim BAFU, SECO und BLW dürften zusätzliche Stellen notwendig sein, diese sind 
aber derzeit noch nicht quantifizierbar. 

4.3 Volkswirtschaftliche Auswirkungen 

Unter anderem haben die relativ hohen Anforderungen für die Steuererleichterung 
dazu geführt, dass der Markt für biogene Treibstoffe in der Schweiz sehr klein ist 
(vgl. Ziff. 1.2.2). Eine Erweiterung der Kriterien für die Steuererleichterung ist in 
Anbetracht dieser Tatsache ausreichend, um wesentliche Ziele der parlamenta-
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rischen Initiative zu erreichen. Eine direkte Zulassungsbeschränkung wäre unter 
diesen Voraussetzungen verfrüht und unverhältnismässig (vgl. Ziff. 2.2). Die Kom-
petenz des Bundesrats, Zulassungsbeschränkungen bei geänderten Marktverhältnis-
sen einzuführen, gewährleistet, dass die in der Schweiz in Verkehr gebrachten 
biogenen Treib- und Brennstoffe hohen ökologischen und sozialen Anforderungen 
genügen werden. 

Wichtige Ziele der parlamentarischen Initiative können mit der Vorlage auch ohne 
direkte Zulassungsbeschränkungen erreicht werden: Die Rodung von Wäldern, um 
biogene Treibstoffe zu produzieren, wird damit verhindert, dass keine Steuererleich-
terung für derartige biogene Treibstoffe gewährt wird, der Anbau der Rohstoffe darf 
nur auf rechtmässig erworbenen Flächen und nicht in Schutzgebieten erfolgen, die 
Kernübereinkommen der ILO müssen respektiert werden, und für die Steuererleich-
terung sind wie bisher hohe Anforderungen zum Schutz von Umwelt und Klima 
einzuhalten. Einzig die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion vermag die 
Vorlage aus heutiger Sicht nicht auszuschliessen, weil die dafür notwendigen inter-
nationalen Standards noch nicht verfügbar sind. Zudem sind die Anforderungen 
direkt auf die Produktion bezogen, weil sie sonst nicht vollziehbar sind (vgl. 
Ziff. 4.1). 

Auf das Marktvolumen haben die zusätzlichen Kriterien für die Steuererleichterung 
keinen grossen Einfluss. Der Schweizer Markt für biogene Treib- und Brennstoffe 
wird wohl weiterhin klein bleiben, solange sich die Preisverhältnisse für fossile und 
biogene Treib- und Brennstoffe nicht deutlich verändern. Ausserdem sind die 
Marktentwicklungen in der Zukunft wesentlich abhängig von Fortschritten in der 
Technologie (insbesondere zweite und dritte Generation biogener Treib- und Brenn-
stoffe) und von der Etablierung von international anerkannten Standards, welche die 
Kriterien dieser Vorlage erfüllen. Solche Standards würden den Handel mit bioge-
nen Treib- und Brennstoffen wesentlich erleichtern. 

Gering bleiben die Auswirkungen auch auf die Marktteilnehmer. Für die bisherigen 
in- und ausländischen Anbieter wird der Absatz in der Schweiz durch die zusätzli-
chen Kriterien für die Steuererleichterung nicht erschwert. Ebenfalls kaum betroffen 
von der Vorlage sind die marktmässig wichtigen biogenen Treib- und Brennstoffe 
aus Abfällen und Produktionsrückständen. 

Von der Aufhebung der Steuerrückerstattung bei biogenen Treibstoffen zur Ver-
wendung in stationären Anlagen sind wenige Betreiber von Blockheizkraftwerken 
und Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen betroffen, welche in vergangenen Jahren 
vermehrt Palmöl eingesetzt haben. Sie müssen für eine Steuererleichterung neu 
nachweisen, dass das eingesetzte Palmöl den notwendigen ökologischen und sozia-
len Anforderungen genügt. 

Nicht unterschätzt werden darf der Vollzugsaufwand für Gesuchstellende. Er bleibt 
wie bisher relativ hoch. Besonders aufwändig wird es für Gesuchstellende, wenn sie 
Gemische in Verkehr bringen wollen und wenn darin biogene Treib- oder Brennstof-
fe aus verschiedenen Rohstoffen enthalten sind. Harmonisierte Zertifizierungssys-
teme würden auch in diesen Fällen den Vollzug erleichtern. 

Sollten sich die Preisverhältnisse und die Marktanteile dahingehend ändern, dass der 
Bundesrat in einer zweiten Phase die Marktzulassungsbeschränkung einführt, würde 
das Inverkehrbringen grundsätzlich erschwert. 
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5 Verhältnis zum europäischen Recht 

5.1 Vergleich der Gesetzesänderungen mit dem 
europäischen Recht 

Die EU hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 20 Prozent ihres gesamten Energiebe-
darfs bis 2020 durch erneuerbare Energien aus Biomasse, Wasser, Wind und Sonne 
zu decken. Im Verkehrsektor soll der Anteil an erneuerbaren Energien 10 Prozent 
betragen (vgl. Ziff. 1.3.2). Die Etablierung entsprechender Anreizsysteme ist den 
Mitgliedstaaten überlassen. Ferner werden Kriterien für die Nachhaltigkeit von 
biogenen Treibstoffen und flüssigen biogenen Brennstoffen vorgeschrieben, die für 
die Anrechnung an die Zielerreichung erfüllt sein müssen. Die Schweiz verfolgt mit 
den Steuererleichterungen für biogene Treibstoffe keine mit der EU vergleichbaren 
quantitativen Ziele. Ausserdem kennt die EU keine Marktzulassungsanforderungen. 

Die in der RED festgelegten Nachhaltigkeitskriterien für biogene Treibstoffe und 
flüssige biogene Brennstoffe stützen sich nicht auf die Bestimmungen zum Schutz 
der Umwelt von Artikel 192 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV)37, sondern auf die Regeln zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
im Binnenmarkt von Artikel 114 AEUV. Diesbezüglich hebt Erwägung 94 der RED 
hervor, dass die Harmonisierung der Nachhaltigkeitsbedingungen sich auf das 
Funktionieren des Binnenmarkts auswirken und damit den Handel zwischen den 
Mitgliedsstaaten mit derartigen Treib- und Brennstoffen erleichtern soll. Die EU hat 
sich zudem zum Ziel gesetzt, die «Bandbreite der eingesetzten Rohstoffe zu diversi-
fizieren». Um Anreize dafür zu schaffen, dass biogene Treibstoffe der zweiten und 
dritten Generation, die insbesondere aus «Abfällen, Reststoffen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und lignozellulosehaltigem Material hergestellt werden», renta-
bel werden, sieht die RED in Artikel 21 Absatz 2 vor, dass entsprechende biogene 
Treibstoffe doppelt an die Erreichung des Ziels von 10 Prozent erneuerbaren Ener-
gien im Transportsektor angerechnet werden dürfen. Auch mit dieser Bestimmung 
setzt die EU ein klares Zeichen zur Förderung von fortgeschrittenen biogenen Treib-
stoffen. 

5.2 Vereinbarkeit mit den Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU und Konsequenzen für laufende 
Verhandlungen und Gespräche 

Die Ergänzung der Steuererleichterungskriterien in der vorgesehenen Form hat keine 
negativen Auswirkungen auf bestehende Abkommen. Bei der konkreten Ausgestal-
tung sind jedoch die Bestimmungen des Freihandelsabkommens zu berücksichtigen 
(insbesondere Art. 18 FHA38). 

Die EU sieht keine Möglichkeit für eine direkte Beschränkung des Inverkehrbrin-
gens gewisser biogener Treib- und Brennstoffe vor (Art. 35d E-USG). Dieser Aspekt 
wird im Folgenden im Lichte der geltenden Abkommen zwischen der Schweiz und 
der EU (Freihandelsabkommen) und der laufenden Verhandlungen (REACH und 
Elektrizitätsmarkt) untersucht. 

  

37 AB Nr. C 83 vom 30. März 2010. 
38 Abkommen vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft; SR 0.632.401. 
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Artikel 13 Absatz 1 FHA sieht vor, dass im Warenverkehr von Industriegütern 
zwischen der Schweiz und der Europäischen Union keine neuen mengenmässigen 
Einfuhrbeschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung eingeführt werden. Die 
Schweiz sieht mit der vorgeschlagenen Regelung keine Einfuhrbeschränkung vor. 
Regeln für das Inverkehrbringen können sich jedoch, je nach Ausgestaltung, gleich 
auswirken wie Einfuhrbeschränkungen. Solche sogenannten Massnahmen gleicher 
Wirkung könnten aber gemäss Artikel 20 FHA gerechtfertigt sein, zum Beispiel aus 
Gründen des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Menschen und Tieren 
oder von Pflanzen. Die Schweiz müsste aber aufzeigen können, dass die Massnahme 
verhältnismässig, d.h. geeignet, erforderlich und das am wenigsten handelshemmen-
de Mittel ist. Die Schweiz sieht mit dieser Vorlage Regeln für das Inverkehrbringen 
erst vor, wenn das Instrument der Steuererleichterung nicht mehr greifen würde. 

Im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen und Gespräche zwischen der Schweiz 
und der EU ist darauf hinzuweisen, dass eine Beschränkung des Inverkehrbringens 
gewisser biogener Treib- und Brennstoffe (Art. 35d E-USG) möglicherweise Pro-
dukte betreffen, die der REACH-Regelung der EU über die Chemikaliensicherheit 
unterstehen. Die Schweiz hat Sondierungsgespräche mit der EU geführt, um Mög-
lichkeiten für eine Zusammenarbeit mit der EU in diesem Bereich zu prüfen. Am 
18. August 2010 hat der Bundesrat – unter Vorbehalt der Konsultation der Kantone 
und der aussenpolitischen Kommissionen – ein entsprechendes Verhandlungsmandat 
verabschiedet. Die REACH-Verordnung der EU regelt die Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien, die in der EU hergestellt oder 
in die EU importiert werden. Sollten die von der Schweiz vorgesehenen Beschrän-
kungen für das Inverkehrbringen gewisser biogener Treib- und Brennstoffe von den 
in der EU ergriffenen Massnahmen abweichen, könnte dies im Rahmen der 
REACH-Verhandlungen mit der Europäischen Union die Vereinbarung einer zusätz-
lichen Ausnahme benötigen. 

Ausserdem steht die Schweiz mit der EU in Verhandlungen über den Elektrizitäts-
bereich. Im Rahmen der Verhandlungen fordert die EU, dass auch die RED in die 
Gespräche einbezogen wird. Auf Schweizer Seite wurde mit der Anpassung des 
Verhandlungsmandats im Herbst 2010 die Grundlage für einen Einbezug der RED in 
die Verhandlungen gelegt. Diese sieht indessen keine Kriterien für die Inverkehr-
setzung vor. Falls der Bundesrat Beschränkungen für das Inverkehrbringen gewisser 
biogener Treib- und Brennstoffe beschliesst, muss die Frage der Vereinbarkeit mit 
der RED in den künftigen Verhandlungen geregelt werden. Ausserdem sind die 
Kriterien gemäss RED für die Anrechnung an die Zielerreichung in der EU 
verschieden von den Mindestanforderungen für die Steuererleichterung in der 
Schweiz. Dies wird in den künftigen Verhandlungen ebenfalls geregelt werden 
müssen. 
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6 Rechtliche Grundlagen 

6.1 Verfassungsmässigkeit 

Die Änderung des Mineralölsteuergesetzes stützt sich auf die Artikel 86 und 131 der 
Bundesverfassung39, die dem Bund die Kompetenz zur Erhebung einer besonderen 
Verbrauchssteuer auf Treibstoffen geben. 

Die Änderung des Umweltschutzgesetzes stützt sich auf Artikel 74 Absatz 1 BV, 
nach dem der Bund Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natür-
lichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen erlässt. Weiter sieht 
Artikel 54 Absatz 2 BV vor, dass sich der Bund für die nachhaltige Entwicklung und 
die Achtung der Menschenrechte in der Welt einsetzt. 

Die Zulassungspflicht, die der Bundesrat bei Bedarf einführen kann, schränkt die 
Wirtschaftsfreiheit nach Artikel 27 BV ein. Diese Einschränkung ist unter den 
Voraussetzungen von Artikel 36 BV zulässig. Mit dem neuen Artikel 35d USG wird 
die erforderliche gesetzliche Grundlage geschaffen (Art. 36 Abs. 1 BV). Geschützt 
werden sollen die ökologischen und sozialen Interessen, welche hinter den Zulas-
sungskriterien stehen. Damit liegt ein hinreichendes öffentliches Interesse für die 
Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit vor (Art. 36 Abs. 2 BV). Auch das Erforder-
nis der Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3 BV) ist gegeben: Die Zulassungspflicht 
ist geeignet, das Inverkehrbringen von ökologisch und sozial bedenklichen Treib- 
und Brennstoffen zu unterbinden. Sie kann nur eingeführt werden, wenn das mildere 
Mittel, d.h. die Kombination Besteuerung/Steuererleichterung nach dem Mineral-
ölsteuergesetz nicht mehr funktioniert. Schliesslich ist im Licht der grundlegenden 
in Frage stehenden Interessen auch die Zweck-Mittel-Relation der Einschränkung 
gegeben. 

6.2 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen 

Die Vorlage enthält verschiedene Delegationsnormen, welche dem Bundesrat als 
Verordnungsgeber gewisse Rechtssetzungskompetenzen delegieren. Solche Delega-
tionen von Rechtsetzungsbefugnissen, die über die allgemeine Vollzugskompetenz 
hinausgehen, sind in folgenden Artikeln enthalten: 

6.2.1 Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

Art. 12b Abs. 3 

Wie in Ziffer 2.3.1 erläutert, ist die Umsetzung eines Kriteriums zur Sicherstellung 
der Ernährungssicherheit mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden. Das Gesetz 
kann diese Anforderung deshalb zum heutigen Zeitpunkt nicht einführen. Es be-
schränkt sich aus diesem Grund darauf, dem Bundesrat die Möglichkeit zu geben, 
das Kriterium zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen. 

  

39 BV; SR 101 
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Art. 12b Abs. 4 

Mit der Delegation der Kompetenz zur Festsetzung des Umfangs der Steuererleich-
terung an den Bundesrat schafft das Gesetz die notwendige Flexibilität, damit die 
Marktentwicklung berücksichtigt und ungewollte Subventionen durch die Steuer-
erleichterung vermieden werden können. 

Art. 12c Abs. 4 

Das Gesetz gibt dem Bundesrat die Kompetenz, zur Verwesentlichung des Prü-
fungsverfahrens gewisse Abweichungen von den gesetzlichen Anforderungen an 
den Nachweis vorzusehen. 

Art. 12e Abs. 2 

Die fiskalische Förderung von biogenen Treibstoffen soll für den Bundeshaushalt 
ertragsneutral sein. Deshalb werden die Mindereinnahmen durch eine höhere 
Besteuerung des Benzins kompensiert. Um die Ertragsneutralität zu gewährleisten, 
wird der Benzinsteuersatz periodisch den Mengenentwicklungen angepasst. Der 
Steuersatz wird alle 1 bis 2 Jahre durch den Bundesrat festgelegt. 

6.2.2 Änderung des Umweltschutzgesetzes 

Art. 35d 

Da unter den gegebenen Marktverhältnissen die sofortige Einführung einer Zulas-
sungsregelung unverhältnismässig wäre, verzichtet das Gesetz darauf, die biogenen 
Treib- und Brennstoffe schon heute einer Zulassungspflicht zu unterstellen. Sollten 
sich die Marktverhältnisse jedoch dahingehend ändern, dass grosse Mengen an 
biogenen Treib- und Brennstoffen in Verkehr gebracht werden, die den gesetzlich 
vorgesehenen ökologischen und sozialen Mindestanforderungen nicht entsprechen, 
kann der Bundesrat eine Zulassungspflicht einzuführen. Damit kann dieser schnell 
auf die beschriebenen Änderungen der Marktverhältnisse reagieren. Zudem über-
trägt das Gesetz dem Bundesrat die Kompetenz zum Erlass der für die Umsetzung 
der Zulassungspflicht notwendigen Vorschriften. 

6.3 Erlassform 

Gemäss Artikel 164 Absatz 1 BV erlässt die Bundesversammlung alle wichtigen 
rechtsetzenden Normen in der Form des Bundesgesetzes. 


